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1. Zusammenfassung 

Die Marktgemeinde Gaimersheim, im Landkreis Eichstätt, plant die Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 27 mit der Bezeichnung „Xaver-Ernst-Siedlung“. Für das gesamte 
Plangebiet ist bis auf die Flächen für den Gemeinbedarf (Bauhof) die Festsetzung eines 
Urbanen Gebiets (MU) gemäß § 6a der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorgesehen. 
 
Das Plangebiet befindet sich im schalltechnischen Einflussbereich mehrerer relevanter 
Lärmquellen. Dazu zählen die südlich verlaufende Bundesbahnstrecke München–Treucht-
lingen, bestehende Gewerbebetriebe (insbesondere Einkaufsmärkte im Norden und Nord-
osten) sowie Sport- und Freizeitanlagen im Westen. Die von diesen Anlagen ausgehenden 
Lärmimmissionen sind im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens unter Berücksichtigung 
der örtlichen Topografie zu erfassen, rechnerisch zu bewerten und hinsichtlich ihrer Aus-
wirkungen auf die geplante Nutzung zu beurteilen. 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind neben Wohnbauflächen auch gewerbliche 
Nutzungen vorgesehen. Dazu zählen unter anderem ein Drogeriemarkt, Gebäude für 
Handel, Büro- und Gewerbeeinheiten sowie der Bauhof der Marktgemeinde. Für diese 
gewerblich genutzten Flächen erfolgt eine Geräuschkontingentierung gemäß DIN 
45691:2006-12 – Geräuschkontingentierung (Bearbeitungsgrundlage /19/). Dabei wird 
die bestehende Vorbelastung berücksichtigt, um sicherzustellen, dass an den schutzbe-
dürftigen Nutzungen die Orientierungswerte der DIN 18005 /3/ eingehalten oder unter-
schritten werden. 
 
Für unser Ingenieurbüro, Messstelle nach § 29b BImSchG, besteht die Aufgabe, die 
schallschutztechnische Verträglichkeit nach den einschlägigen rechtlichen und techni-
schen Regelwerken zu ermitteln und hinsichtlich der maßgeblichen Immissionsorte bzw. 
der Gesamtgebiete zu bewerten. In der Bauleitplanung bildet die DIN 18005 /3/ die zent-
rale Grundlage für die schalltechnische Bewertung. Weitere relevante Richtlinien und Nor-
men zur Berechnung von Geräuschimmissionen aus Gewerbe, Verkehr sowie Sport- und 
Freizeitnutzungen (Freizeitanlagen sind gemäß LfU in Bayern wie Sportanlagen zu beur-
teilen), werden in den entsprechenden Kapiteln detailliert dargestellt. 
 
Die Untersuchung kommt hinsichtlich der Nutzung „Volksfestplatz“ zu folgendem Ergeb-
nis: 
Für den Volksfestplatz, der nach Angaben der Marktgemeinde nur selten genutzt wird, 
zeigen die Berechnungen unter Berücksichtigung der Ausgangsdaten gemäß Kapitel  7.1, 
dass lediglich an den Gebäuden Haus_08 und Haus_09, bei denen keine Wohnnutzung 
zulässig ist, bei der Beurteilung als „seltenes Ereignis“ (siehe auch Kapitel 5.5) Konflikte 
zur Nachtzeit auftreten. Der Nachtwert von 55 dB(A) an den zum Volksfestplatz orientier-
ten Fassaden wird dabei um bis zu 5 dB(A) überschritten. Da zur Nachtzeit dort jedoch 
keine schutzbedürftigen Räume vorgesehen sind und Büroräume sowohl tagsüber als 
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auch nachts gleich bewertet werden können, ergeben sich keine relevanten Konflikte. Die 
detaillierten Ergebnisse sind in Anlage 2 dargestellt. 
 
Hinweis: 
Für die lärmschutzrechtliche Beurteilung von Volksfesten soll gemäß Schreiben des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums vom 15.05.2015 die Freizeitlärmrichtlinie der Länderarbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) 
in der Fassung vom 06.03.2015 als Erkenntnisquelle herangezogen werden. Diese Richtlinie orientiert sich 
in ihrer Systematik und den Immissionsrichtwerten an der 18. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (18. BImSchV – Sportanlagenlärmschutzverordnung). Die 18. BImSchV wurde 
im Jahr 2017 grundlegend überarbeitet und gilt seither als aktueller Maßstab für den „Stand der Technik“ 
im Bereich der Lärmschutzbewertung, auch wenn sie formal nicht direkt auf Volksfeste anwendbar ist. 

 
Die Untersuchung kommt hinsichtlich der „Ballsporthalle“ zu folgendem Ergebnis: 
Die schalltechnischen Berechnungen unter Berücksichtigung der Ausgangsdaten gemäß 
Kapitel 7.2 zeigen, dass lediglich an den Gebäuden Haus_08 und Haus_09 – bei denen 
keine Wohnnutzung zulässig ist – relevante Überschreitungen der nächtlichen Immissi-
onsrichtwerte auftreten. 
 
An den zur Ballsporthalle ausgerichteten Fassaden dieser Gebäude wird der maßgebliche 
Nachtwert von 45  dB(A) um bis zu 13  dB(A) überschritten. Da dort jedoch keine schutz-
bedürftigen Räume geplant sind und Büroräume gemäß TA Lärm sowohl tagsüber als 
auch nachts gleich bewertet werden können, ergeben sich keine schutzwürdigen Kon-
flikte. Die detaillierten Ergebnisse sind in der Anlage 3 dokumentiert. 
 
Die Untersuchung kommt hinsichtlich der „Kontingentierung“ zu folgendem Ergebnis: 
Entsprechend dem Formalismus der DIN 45691:2006-12 „Geräuschkontingentierung“ 
/19/ können unter Beachtung der Vorbelastung und ausschließlicher Anwendung der ge-
ometrischen Ausbreitungsdämpfung für die gewerblich genutzten Flächen, die in der Ta-
belle 1 aufgeführten Emissionskontingente ermittelt werden. Für die unten aufgeführten 
Flächen erhöhen sich die Emissionskontingente LEK für die unter Kapitel 8.3.5 dargestell-
ten Richtungssektoren zusätzlich um bestimmte Zusatzkontingente. 
 
Tabelle 1: Emissionskontingent (LEK) tags und nachts in dB(A)  

Kontingentfläche Emissionskontingent LEK  

Bezeichnung Flächengröße [m2] Tag (06-22 Uhr) Nacht (22-06 Uhr) 

Teilfläche 1 (Netto) 4.621,5 58 43 

Teilfläche 2  
(Gemeindebedarfsfläche (Bauhof)  

10.330,6 65 50 

 

Die Eingabedaten und Ergebnisse der ermittelten Emissionskontingente für die gewerbli-
che genutzten Flächen des Bebauungsplanes mit der Bezeichnung „Xaver-Ernst-Siedlung“ 
sind im Kapitel 8.3.4 beschrieben. In der Anlage 4.4 ist die Situation grafisch dargestellt.  
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Die Untersuchung kommt hinsichtlich des Verkehrslärms zu folgendem Ergebnis: 
Die Beurteilung der Geräusche durch den Schienenverkehr erfolgt nach der DIN 18005 
/3/ in Verbindung mit der 16. BImSchV /4/. Die Gebietsart innerhalb des geplanten Be-
bauungsplanes wird hinsichtlich der oben genannten Bewertungsgrundlagen als Urbanes 
Gebiet betrachtet. Für den Verkehrslärm wurden im Beiblatt 1 der DIN 18005 Orientie-
rungswerte (ORW) für Urbane Gebiete (MU) 60/50 dB(A) Tag/Nacht festgelegt. Die Im-
missionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV liegen jeweils um 4 dB(A) über den Orien-
tierungswerten des genannten Gebietes. Die Ausgangsdaten für die Bahn sind im Kapitel 
9.1 aufgeführt.  
Die bereits vorgesehene Schallschutzmaßnahme (Schallschutzwände zwischen den Ge-
bäuden s. Kapitel 3.3) ist dabei berücksichtigt. 
 
In der Anlage 5.5 bis Anlage 5.10 werden die Beurteilungspegel in den Grafiken stock-
werksbezogen an den Planungsgebäuden dargestellt. Über die Farbskala ist dabei der 
entsprechende Konflikt zum Orientierungswert des Beiblatts 1 der DIN 18005 bzw. zum 
Immissionsgrenzwert der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) aufgezeigt.  
 
Bewertung für die Tageszeit: 
Zur Tageszeit zeigen die Berechnungen nach Anlage 5.5 bis Anlage 5.7, dass an den 
Gebäuden, die direkt hinter dem aktiven Schallschutz liegen (Haus_01 bis „Haus_04), 
bereits nahezu an allen Fassadenseiten und Stockwerken der ORW von 60 dB(A) einge-
halten werden kann. Am Gebäude „Haus_12“ zeigt sich an einer Nordfassade eine ge-
ringfügige Überschreitung des Orientierungswertes (ORW) von bis zu 1 dB(A). Der maß-
gebliche Immissionsrichtwert (IGW) am Tag wird dadurch nicht überschritten. 
 
Am Gebäude „Haus_09“ bzw. „Haus_10“ wird der Immissionsgrenzwert um bis zu maxi-
mal 8 dB(A) überschritten. Am Gebäude „Haus_08“ wird der Immissionsgrenzwert einge-
halten; der Orientierungswert wird jedoch auf einer Fassadenseite um bis zu 1 dB(A) 
überschritten. An allen weiteren Gebäuden sind keine Konfliktpunkte gegeben. 
 
Innerhalb dieser Gebäude wird Wohnen bereits nach Satzungsentwurf ausgeschlossen.  
 
Bewertung für die Nachtzeit: 
Nachts zeigen die Berechnungen gemäß Anlage 5.8 bis Anlage 5.10 Überschreitungen 
sowohl des Orientierungswertes als auch des Immissionsgrenzwertes. An den Gebäuden, 
die direkt hinter dem aktiven Schallschutz liegen („Haus_01“ bis „Haus_04“), wird der 
Immissionsgrenzwert von 54 dB(A) im obersten Geschoss überwiegend um 1 bis 4 dB(A) 
überschritten. An der Westfassade von „Haus_01“ beträgt die maximale Überschreitung 
bis zu 8 dB(A). 
 
An der zweiten Gebäudereihe bestehen Konfliktpunkte hinsichtlich des Immissionsgrenz-
wertes (IGW) auf der Westseite des Gebäudes „Haus_05“ sowie an den Gebäuden 
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„Haus_11“ und „Haus_12“. Die dortigen Überschreitungen betragen maximal 6 dB(A). An 
den hintersten Gebäuden („Haus_13“ bis „Haus_18“) wird der Immissionsgrenzwert ein-
gehalten; der Orientierungswert wird dort jedoch noch um bis zu 2 dB(A) überschritten. 
 
Am Gebäude „Haus_08“ bis „Haus_10“ wird der ORW am Gebäude „Haus_09“ – an der 
direkt zur Bahn ausgerichtet Fassade – um maximal 23 dB(A) überschritten. Daraus ergibt 
sich eine Überschreitung des IGW von folglich 19 dB(A). Wie bereits ausgeführt, sind 
gemäß dem vorliegenden Satzungsentwurf in den Gebäuden „Haus_08“, „Haus_09“ und 
„Haus_10“ Wohnnutzungen ausgeschlossen. Die Gebäude verfügen somit über keine 
schutzbedürftigen Räume zur Nachtzeit. Büroräume können daher nachts wie tagsüber 
bewertet werden. 
 
Allgemein gilt: Aktive, bauliche und/oder passive Schallschutzmaßnahmen 
sind zum Schutz der geplanten Nutzungen vor Verkehrslärm in Bereichen mit 
einer Überschreitung der Orientierungswerte des Beiblatts 1 der DIN 
18005:2023-07 zu empfehlen, in Bereichen mit einer Überschreitung der Im-
missionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) sind 
diese zwingend erforderlich (s. Anlage 5.5 bis Anlage 5.10). 
 
Zum aktiven Schallschutz: 
Gemäß den Vorgaben /33/ ist auch eine aktive Schallschutzmaßnahme zu prüfen. Da 
innerhalb der Planung bereits eine aktive Schallschutzmaßnahme vorgesehen ist (s. Ka-
pitel 3.3) und weitere aktive Schallschutzmaßnahme nach Aussage des Planers zum ge-
genwärtigen Zeitraum nicht verfolgt bzw. hinsichtlich der räumlichen Verhältnisse kaum 
zu realisieren sind, verbleiben somit bauliche und/oder passive Schallschutzmaßnahmen. 
 

In diesem Fall sind bauliche Schallschutzmaßnahmen wie Grundrissorientierungen 
(schutzbedürftige Räume nach DIN 4109:2018 zur lärmabgewandten Seite) in Verbin-
dung mit entsprechenden passiven Schallschutzmaßnahmen (z. B. Schallschutzfenster, 
verglaste Balkone, Wintergärten), sowie entsprechenden Belüftungsmöglichkeiten (kon-
trollierte Wohnraumlüftung) vorzusehen.  
 

Außenwohnbereiche mit maßgeblicher Bewertung (Tageszeit)  
Unter Berücksichtigung der Ausführungen in Kapitel 5.2.1 kann für die potenziellen Au-
ßenwohnbereiche festgestellt werden, dass keine gesonderten oder verbindlich festzu-
setzenden Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind. 
 
Maßgebliche Außenlärmpegel: 
Für den baulichen Schallschutznachweis der nach der Bauvorlagenverordnung (BauVorlV) 
vorzuweisen ist, sind die maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109:2018-01 für 
die einzelnen Stockwerke in der Anlage 6.1 dargestellt. Die Anlage 6.2 zeigt die maximal 
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ermittelten Außenlärmpegel an den jeweiligen Berechnungspunkten in Form einer Über-
sichtsgrafik. Die maßgeblichen Außenlärmpegel werden über den berechneten Verkehrs-
lärm (Schiene) sowie durch den pauschalen Ansatz des Gewerbelärms bestimmt. Für den 
Gewerbelärm werden die zulässigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm /9/ herangezo-
gen. 
 
Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau‐Schalldämm‐Maße R′w,ges der Au-
ßenbauteile von schutzbedürftigen Räumen wurde nach DIN 4109-1:2018-01 „Schall-
schutz im Hochbau“ /16/ über den maßgeblichen Außenlärmpegel abgeleitet.  
 
Gemäß den BayTB (Bayerische Technische Baubestimmungen), Anlage A Teil 5.2/1 ist 
ein Nachweis der Luftschalldämmung von Außenbauteilen ist erforderlich, wenn 
 

a) der Bebauungsplan festsetzt, dass Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm am Ge-
bäude zu treffen sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) oder  

b) der „maßgebliche Außenlärmpegel“ (Abschnitt 4.4.5 der DIN 4109-2:2018-01) (..) 
gleich oder höher ist als  
• 61 dB(A) bei Aufenthaltsräumen in Wohnungen, Übernachtungsräumen, Unter-

richtsräumen und ähnlichen Räumen sowie bei Bettenräumen in Krankenhäusern 
und Sanatorien  

• 66 dB(A) bei Büroräumen 

 

1.1. Anforderungen / Empfehlungen für Satzung und Begründung  

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind die allgemeinen Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Belange des Umweltschutzes zu berück-
sichtigen. Schädliche Umwelteinwirkungen sollen bei der Planung nach Möglichkeit ver-
mieden werden. In der Satzung zum Bebauungsplan sind Vorkehrungen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von abstrakten und konkreten Festsetzungen 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 4 Nr. 2 und Abs. 9 BauNVO bzw. § 9 Abs. 1 
Nr. 24 BauGB zu treffen. Nachfolgend sind für den Bebauungsplan Empfehlungen aufge-
zeigt, die nach Abwägung in die Satzung bzw. Begründung des Bebauungsplanes über-
nommen werden können.  
 

Hinweise für den Planzeichner: 

• Die LEK - Werte sind in die betreffende Fläche im Bebauungsplan einzutragen bzw. im Sat-

zungstext zu beschreiben. Der Eintrag lautet z.B. für die Teilfläche TF2: Emissionskontingent: 

Tag / Nacht: LEK,T = 65 dB(A)/m² / LEK,N = 50 dB(A)/m². 

• Weiterhin ist die zugehörige Kontingentfläche eindeutig kenntlich zu machen (Bezugsflächen 

gemäß beiliegender Planzeichnung in Anlage 4.4 bzw. Koordinatenfestlegung im UTM-32-

System nach Anlage 4.5). 
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• Richtungssektoren und Bezugspunkte sind im Bebauungsplan darzustellen und im Sat-

zungstext zu beschreiben. 

• Änderungen der gewerblichen Nutzfläche (insb. Vergrößerung, Heranrücken an IO) bedürfen 

einer erneuten schalltechnischen Beurteilung. 

• Die Immissionsgrenzwertlinien der 16. BImSchV bzw. die Bereiche mit Überschreitungen der 

16. BImSchV durch Verkehrslärm, an denen bauliche- und/ oder passive Schallschutzmaß-

nahmen erforderlich sind, sind im Plan mit Planzeichen für Vorkehrungen zum Schutz vor 

schädlichen Umwelteinwirkungen hervorzuheben. 

• Aktive Schallschutzmaßnahmen (Lärmschutzwand-/wall/-kombination) sind in der Planzeich-

nung darstellen und in der Satzung zu beschreiben. 

• Die Verweise auf die Legende sind in eigener Zuständigkeit anzupassen. 

 

Hinweise für die Marktgemeinde Gaimersheim  

• Die Textvorschläge für die Satzung und Begründung werden unter der Vorgabe erstellt, dass 

die Marktgemeinde Gaimersheim die Lärmsituation bis zu den Immissionsgrenzwerten der 

16. BImSchV abwägt, da die Verkehrsbelastungen der Bahnlinie bereits zum jetzigen Zeit-

punkt auf einem Niveau sind, dass eine Abwägung der Immissionsschutzbelange zu den Im-

missionsgrenzwerten der 16. BImSchV gerechtfertigt erscheinen lässt. Eine entsprechende 

Abwägung ist durchzuführen. 

• Die Anforderungen des Rechtsstaatsprinzips an die Verkündung von Normen stehen einer 

Verweisung auf nicht öffentlich zugängliche DIN-Vorschriften in den textlichen Festsetzungen 

eines Bebauungsplanes nicht von vornherein entgegen (BVerwG, Beschluss vom 29.Juli 2010- 

4BN 21.10- Buchholz 406.11 §10 BauGB Nr. 46 Rn 9ff.). Verweist eine Festsetzung aber auf 

eine solche Vorschrift und ergibt sich erst aus dieser Vorschrift, unter welchen Voraussetzun-

gen ein Vorhaben planungsrechtlich zulässig ist, muss der Plangeber sicherstellen, dass die 

Planbetroffenen sich auch vom Inhalt der DIN-Vorschrift verlässlich und in zumutbarer Weise 

Kenntnis verschaffen können. Den rechtstaatlichen Anforderungen genügt die Stadt, wenn 

sie die in Bezug genommene DIN-Vorschrift bei der Verwaltungsstelle, bei der auch der Be-

bauungsplan eingesehen werden kann, zur Einsicht bereithält und hierauf in der Bebauungs-

planurkunde hinweist (BVerwG, Beschluss vom 29.Juli 2010- 4BN21.10- a.a.O. Rn 13). 

• Die Aufteilung und genaue Bezeichnung der Flächen sowie deren Emissionskontingente LEK 

(Kontingentierung) sowie Zusatzkontingente sind, entsprechend dieser schalltechnischen Un-

tersuchung in den Bebauungsplan zu übernehmen. Bei einer Änderung von Flächen im wei-

teren Bebauungsplanverfahren muss die Kontingentierung überarbeitet werden, da bei Ab-

weichungen das Gesamtkonzept nicht mehr schlüssig ist.  
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1.2. Textvorschläge zur Bebauungsplansatzung 

Anlagenlärm / Geräuschkontingentierung:  

• Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden 

Tabelle dargestellten „Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (06.00 

Uhr bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) überschreiten: 

Emissionskontingent LEK tags und nachts in dB(A)  
Kontingentfläche Emissionskontingent LEK  

Bezeichnung 
Flächengröße 

[m2] 
Tag (06-22 Uhr) Nacht (22-06 Uhr) 

Teilfläche 1 (Netto) 4.621,5 58 43 

Teilfläche 2  
(Gemeindebedarfsfläche (Bauhof) 

10.330,6 65 50 

• Für die im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis G erhöhen sich die Emissions-

kontingente LEK um folgende Zusatzkontingente: 

Zusatzkontingente in dB(A) für die Richtungssektoren 

Richtungssektoren mit Winkel 
zum Bezugspunkt 

(im Uhrzeigersinn, Norden = 0°) 

Zusatzkontingent 

Tag  
(6-22 Uhr) 

Nacht  
(22-6 Uhr) 

A 117 280 6 6 

B 280 12 8 8 

C 12 40 1 1 

D 40 50 2 2 

E 50 60 2 2 

F 60 89 3 3 

G 89 117 2 2 

• Der Bezugspunkt BPzus für die Richtungssektoren hat folgende UTM 32 Koordinaten:  

X = 673541,00 / Y = 5408021,00 

• Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 

45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte 

j im Richtungssektor k LEK,i durch LEK,i + LEK,zus,k zu ersetzen ist.  

• Die Relevanzgrenze der Regelung in Abschnitt 5 Abs. 5 der DIN 45691:2006-12 ist 

anzuwenden; sie wird nicht ausgeschlossen. 

• Die Notwendigkeit zur Vorlage einer schalltechnischen Untersuchung ist mit den zu-

ständigen Behörden abzustimmen (siehe Hinweise zum Bebauungsplan). 

• Nutzungen nach § 8, Abs. 3, Nr. 1 BauNVO (Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-

schaftspersonal sowie für Betriebsleiter oder Betriebsinhaber) sind nicht zulässig.  
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Zum Verkehrslärm  
Planzeichen für aktive Lärmschutzmaßnahme  
 

• Zwischen den Gebäuden Haus_01, Haus_02, Haus_03 und Haus_04 ist entlang der 

im Bebauungsplan gekennzeichneten Bereiche eine durchgehende Lärmschutzeinrich-

tung in Form einer Wand zu errichten. Diese muss eine Höhe von mindestens 9 Metern 

über den festgesetzten Oberkanten der Fertigfußböden der jeweiligen Gebäude auf-

weisen. Es bestehen keine Anforderungen an die Schallabsorption der Wand; die Ver-

wendung von Glaselementen ist zulässig. Die Lärmschutzeinrichtung ist über die ge-

nannten Gebäude hinaus im Bereich der gekennzeichneten Bereiche zu verlängern: 

Am Gebäude Haus_01 ist sie zunächst um mindestens 11,5 Meter in westlicher Rich-

tung fortzuführen und anschließend um 12,2 Meter nach Norden abzuknicken. Am 

Gebäude Haus_04 ist die Wand in östlicher Richtung um mindestens 21,2 Meter zu 

verlängern. Die Wände sind einem Luftschalldämmmaß von mindestens DLR ≥ 25 dB 

herzustellen.  

 

Planzeichen für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen  

 

• Schutzbedürftige Räume (Wohnräume, einschließlich Wohndielen und Wohnküchen, 

Schlafräume sowie Kinderzimmer) i.S.d. DIN 4109-1:2018-01 („Schallschutz im Hoch-

bau – Teil 1: Mindestanforderungen“) in Gebäuden, für deren Außenfassaden Vorkeh-

rungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen gemäß Planzeichen festge-

setzt wurden, sind möglichst so anzuordnen, dass sie über Fenster in Außenfassaden 

belüftet werden, für die Festsetzungen durch das Planzeichen nicht getroffen sind 

(Grundrissorientierung).  

• Soweit eine Grundrissorientierung nicht für alle schutzbedürftigen Räume möglich ist, 

ist passiver- bzw. baulicher Schallschutz vorzusehen. Dabei müssen alle Außenfassa-

den des Gebäudes ein gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß R′w,ges i.S.v. Ziff. 

7.1 der DIN 4109-1:2018-01 aufweisen, das sich für die unterschiedlichen Raumarten 

ergibt. Fenster, der mit Planzeichen gekennzeichneten Fassaden, sind mit schallge-

dämmten Lüftungseinrichtungen auszustatten, die sicherstellen, dass auch im ge-

schlossenen Zustand die erforderlichen Außenluftvolumenströme eingehalten werden 

(kontrollierte Wohnraumlüftung). Alternativ ist auch der Einbau anderer Schallschutz-

maßnahmen (z.B. nicht zum dauerhaften Aufenthalt genutzte Wintergärten, verglaste 

Vorbauten und Balkone, Laubengänge, Schiebeläden etc.) zulässig. 
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• An Fassaden mit einem maßgeblichen Außenlärmpegel ≥ 61 dB(A) ist nach der BayTB 

ein Nachweis der Luftschalldämmung von Außenbauteilen (Aufenthaltsräume in Woh-

nungen, Übernachtungsräumen, Unterrichtsräumen und ähnlichen Räumen sowie bei 

Bettenräumen in Krankenhäusern und Sanatorien) erforderlich. Für Büroräume gilt ein 

maßgeblicher Außenlärmpegel ≥ 66 dB(A). 

• Die maßgeblichen Außenlärmpegel ergeben sich aus der Anlage 6 der schalltechni-

schen Untersuchung der Ingenieurbüro Kottermair GmbH, Auftragsnummer: 

9219.1/2025-RK, vom 31.10.2025 die der Begründung des Bebauungsplans beigefügt 

ist, wobei die konkreten maßgeblichen Außenlärmpegel ggf. an die Eingabeplanung 

(konkrete Lage und Höhe des geplanten Baukörpers innerhalb der Baugrenzen) an-

zupassen sind. 

 
Zum „Sportanlagenlärm“ (Ballsporthalle und Volksfestplatz):  

• Abweichend von den allgemeinen Anforderungen an schutzbedürftige Räume gemäß 

DIN 4109-1:2018-01 wird festgesetzt, dass an den Gebäuden Haus_08 und Haus_09 

auf den Westseiten sowie zusätzlich auf den Nordseiten schutzbedürftige Räume im 

Sinne der vorgenannten Norm, wie Büroräume, Praxisräume, Besprechungsräume 

und sonstige Arbeitsräume, zugelassen werden dürfen, obwohl dort nächtliche Lärm-

konflikte bestehen. Die Zulassung dieser Räume erfolgt, da deren Nutzung überwie-

gend tagsüber stattfindet und sie während der Nachtzeit keinen erhöhten Lärmschutz-

anspruch besitzen. 
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1.3. Textvorschläge für die Begründung 

• Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen ins-

besondere die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berück-

sichtigen. 

• Für den Bebauungsplan wurde die schalltechnische Untersuchung 9219.1/2025-RK 

der Ingenieurbüro Kottermair GmbH, Altomünster, vom 31.10.2025 angefertigt um 

die Lärmimmissionen an den maßgeblichen Immissionsorten quantifizieren und beur-

teilen zu können, ob die Anforderungen des § 50 BImSchG für die benachbarte schüt-

zenswerte Bebauung hinsichtlich des Schallschutzes erfüllt sind. Zur Beurteilung kön-

nen die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 „Schallschutz im Städte-

bau“, Teil 1, (Verkehr und Gewerbe), die Immissionsrichtwerte der Sportanlagenlärm-

schutzverordnung - 18. BImSchV, sowie die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

herangezogen werden. Die Definition der schützenswerten Bebauung richtet sich nach 

der Konkretisierung im Beiblatt 1 zur DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“. 

• Hinsichtlich des Verkehrslärms durch die Bundesbahnstrecke München–Treuchtlingen, 

werden gemäß der schalltechnischen Untersuchung die Orientierungswerte des Bei-

blatts 1 der DIN 18005 und die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für die ge-

planten Gebietsnutzungen (Urbanes Gebiet) eingehalten bzw. teilweise überschritten. 

Die Festsetzung der Gebietsnutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist 

gleichwohl zulässig, denn die Überschreitungen können durch die in den Festset-

zungsvorschlägen getroffenen aktiven, baulichen und passiven Schallschutzmaßnah-

men ausgeglichen werden. Diese Schallschutzmaßnahmen werden im Bebauungsplan 

auch festgesetzt.  

• Hinsichtlich der Gemeindebedarfsfläche wurde eine Geräuschkontingentierung nach 

der DIN 45691:2006-12 vorgenommen, obwohl diese ausgewiesene Fläche für den 

Gemeinbedarf (Nutzung: Bauhof) nicht der Kontingentierung von Immissionsrichtwer-

tanteilen (IRWA) gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO unterliegt. Hintergrund ist, dass Gemein-

bedarfsflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB nicht dem freien Wettbewerb unterlie-

gen und keiner Gliederung nach Art der baulichen Nutzung im Sinne der Baunutzungs-

verordnung zugeordnet werden können. Unabhängig davon kann es aus städtebauli-

chen oder immissionsschutzrechtlichen Gründen sinnvoll sein, auch für eine Gemein-

bedarfsfläche Lärmemissionsbegrenzungen oder Richtwerte festzusetzen – wie im 

vorliegenden Fall in Form von Emissionskontingenten –, um Nutzungskonflikte mit 

angrenzenden Bereichen zu vermeiden. Für Bauvorhaben auf der Gemeindebedarfs-

fläche sollen bereits im Planungsstadium schallschutztechnische Belange berücksich-

tigt werden. Insbesondere sollten die Möglichkeiten des baulichen Schallschutzes 

durch eine optimierte Anordnung der Baukörper, der technischen Schallquellen an den 
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Baukörpern und der Schallquellen im Freien genutzt werden. Durch Abschirmung von 

Schallquellen durch Gebäude und/oder aktive Schallschutzmaßnahmen ist eine er-

höhte Geräuschemission möglich.  

• Hinsichtlich der Ballsporthalle und des Volksfestplatzes wurden am Gebäude Haus_08 

und Haus_09 einzelne Konfliktpunkte an den Westfassaden sowie an Nordfassaden-

punkten identifiziert, die ausschließlich in der Nachtzeit auftreten. Die betroffenen Ge-

bäude sind gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht für Wohnnutzung 

vorgesehen, jedoch grundsätzlich für gewerbliche Nutzungen wie Büroräume geeig-

net. Gemäß DIN 4109-1:2018 „Schallschutz im Hochbau“ gelten Büroräume sowie 

vergleichbare Räume wie Praxisräume, Besprechungsräume und andere Arbeitsräume 

als schutzbedürftige Räume, da sie dem dauernden Aufenthalt dienen. Die Norm legt 

Mindestanforderungen an den baulichen Schallschutz fest, insbesondere zum Schutz 

gegen Außenlärm und Geräusche aus fremden Nutzungseinheiten. Dabei wird nicht 

zwischen Tag- und Nachtzeit unterschieden, sondern ein einheitlicher Schutzstandard 

gefordert. Die festgestellten Überschreitungen betreffen ausschließlich die Nachtzeit 

und stehen somit nicht im Widerspruch zur typischen Nutzung dieser Räume, die 

überwiegend tagsüber erfolgt. Vor diesem Hintergrund wird die Nutzung der genann-

ten Räume an den betroffenen Fassadenseiten als zulässig festgesetzt, sofern die 

Anforderungen der DIN 4109 hinsichtlich des baulichen Schallschutzes eingehalten 

werden. Eine Wohnnutzung bleibt ausgeschlossen. 

 

Hinweise durch Text: 

• Für die Beurteilung des Bauvorhabens ist nach der BauVorlV für die Bauaufsichtsbehörde im 

Genehmigungsverfahren und die Gemeinde im Freistellungsverfahren eine schalltechnische 

Untersuchung vorzulegen, mit der nach Abschnitt 5 der DIN 45691:2006-12 nachzuweisen 

ist, dass die festgesetzten Emissionskontingente der Bebauungsplansatzung eingehalten wer-

den.  

• Im Baugenehmigungsverfahren bzw. im Genehmigungsfreistellungsverfahren ist zwingend 

der Schallschutznachweis nach DIN 4109-1:2018-01 für die Gebäude (alle Fassadenseiten) 

mit schutzbedürftiger Nutzung (Wohn-, Büronutzungen etc.) zu führen, falls die in der Anlage 

A5.2/1 – Punkt 5 b der eingeführten BayTB (Bayerische Technische Baubestimmungen, Aus-

gabe Februar 2025) genannten maßgeblichen Außenlärmpegel überschritten sind. 

• Gemäß Art. 13 Abs. 2 BayBO müssen Gebäude einen ihrer Nutzung entsprechenden Schall-

schutz haben. Geräusche, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf 

Baugrundstücken ausgehen, sind so zu dämmen, dass Gefahren oder unzumutbare Belästi-

gungen nicht entstehen. Gemäß § 12 BauVorlV müssen die Berechnungen den nach bauord-

nungsrechtlichen Vorschriften geforderten Schall- und Erschütterungsschutz nachweisen.  
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• Für Außenwohnbereiche wird grundsätzlich von höheren Lärmerwartung ausgegangen als in 

innen liegenden Aufenthaltsräumen. Es müssen jedoch auch in Außenwohnbereichen Kom-

munikations- und Erholungsmöglichkeiten gesichert sein (vgl. hierzu VGH Mannheim, Urteil 

vom 17.6.2010 – 5 S 884/09). Anzunehmen ist, dass gesunde Aufenthaltsverhältnisse jeden-

falls auch dann noch vorhanden sind, wenn der Beurteilungspegel in den Außenwohnberei-

chen in Höhe des zulässigen Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV für ein Mischgebiet von 

bis zu 64 dB(A) am Tag liegt. Da Außenwohnbereiche in der Regel v.a. tagsüber (6.00 – 22.00 

Uhr) genutzt werden, kann die Schutzbedürftigkeit auf den Tageszeitraum beschränkt wer-

den. Mit geeigneten Maßnahmen z.B. durch abschirmende Maßnahmen ((Teil-) Einhausung, 

Vorsprünge etc.) oder Situierung der Freibereiche auf schallabgewandte Gebäudeseiten kann 

entgegengewirkt werden. 

• Die in den Festsetzungen des Bebauungsplans genannten DIN-Normen und weiteren Regel-

werke werden zusammen mit diesem Bebauungsplan während der üblichen Öffnungszeiten 

in der Marktgemeinde Gaimersheim, Zimmer xx (zu empfehlen dort, wo der B-Plan zur Einsicht 

ausliegt) an Werktagen während der Geschäftszeiten eingesehen werden. Die betreffenden 

DIN- Vorschriften sind auch archivmäßig hinterlegt beim Deutschen Patent- und Markenamt. 

 
 
Altomünster, 31.10.2025 
Ingenieurbüro Kottermair GmbH  
 
 
____________________________  ____________________ 
Andreas Kottermair 
Stv. Fachlich Verantwortlicher 

Roman Knoll  
Fachkundiger Mitarbeiter 
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2. Aufgabenstellung 

Die Marktgemeinde Gaimersheim, im Landkreis Eichstätt, plant die Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 27 mit der Bezeichnung „Xaver-Ernst-Siedlung“. Für das gesamte 
Plangebiet ist bis auf die Flächen für den Gemeinbedarf (Bauhof) die Festsetzung eines 
Urbanen Gebiets (MU) gemäß § 6a der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorgesehen. 
 
Für unser Ingenieurbüro, Messstelle nach § 29b BImSchG, bestand die Aufgabe, die 
schallschutztechnische Verträglichkeit des geplanten Vorhabens nach den einschlägigen 
rechtlichen und technischen Regelwerken zu ermitteln und hinsichtlich der maßgeblichen 
Immissionsorte bzw. der Gesamtgebiete zu bewerten. Einschlägig in der Bauleitplanung 
ist die DIN 18005 /3/. Alle weiteren Richtlinien und Normen zur Berechnung der Geräu-
sche aus Gewerbe, Verkehr und Sport/Freizeit werden in den entsprechenden Kapiteln 
aufgeführt. Für die geplanten, internen gewerblichen Nutzungen wie Verbrauchermarkt 
und Bauhof wird eine entsprechende Kontingentierung nach der DIN 45691:2006-12 /19/ 
durchgeführt.  
 
Im Falle von Konfliktsituationen im Rahmen der schalltechnischen Bewertung sind – so-
fern erforderlich – geeignete Schallschutzmaßnahmen oder gegebenenfalls planerische 
Anpassungen vorzuschlagen. Auf Grundlage der Ergebnisse der schalltechnischen Unter-
suchung sind entsprechende Textvorschläge für die Satzung und die Begründung des 
Bebauungsplans zu formulieren. 
 

3. Ausgangssituation und örtliche Gegebenheiten 

3.1. Örtliche Gegebenheiten 

Das Planungsgrundstück liegt am südwestlichen Ortsrand des Marktes Gaimersheim in 
einem im Flächennutzungsplan dargestellten Mischgebiet. Aus den nachfolgenden Abbil-
dung 1 ist die örtliche Situation ersichtlich.  

Quelle: BayernAtlasPlus - Topografische Karten und Luftbildansichten und Bebauungspläne im Internet, Stand: Oktober 2025  

Planungsbereich 
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Wie aus der vorangegangenen Grafik und im nachfolgenden Luftbild ersichtlich, verläuft 
im Süden des Plangebiets die Bundesbahnstrecke München–Treuchtlingen in Ost-West-
Richtung. Diese stellt die maßgebliche Verkehrslärmquelle dar und ist im Rahmen der 
schalltechnischen Bewertung zu berücksichtigen.  
 
Westlich angrenzend befinden sich die EDEKA Ballsporthalle sowie der Volksfestplatz. 
Beide Einrichtungen sind potenziell mit veranstaltungsbedingten Geräuschimmissionen 
verbunden, welche im Rahmen dieser Untersuchung ebenfalls zu bewerten sind.  
 
Im Norden, entlang der Römerstraße, sowie im Westen, entlang der Ziegeleistraße, 
grenzt das Gebiet unmittelbar an bestehende Wohnbebauung an (s. Auszug FNP, Abbil-
dung 3. 
 
Abbildung 2: Luftbilddarstellung zur Lage des Gebietes nach /12/  

 
 

  

EDEK Halle 

Bahnlinie  

Volksfestplatz  

Planungsbereich  
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Abbildung 3: Auszug aus dem aktuellen Flächennutzungsplan nach /29/  

 
 
Abbildung 4: Konzeptstudie zur Planung nach /30/ (Auszug)  
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Auszug aus den geplanten Festsetzungen zum Bebauungsplan  

 

 
 
Das Gelände wird innerhalb des EDV-Programms /26/ unter Berücksichtigung der Höhen-

daten aus der Grundlage /13/ und 
den Höhenangaben in den Pla-
nungsunterlagen /30/ und /31/ di-
gital nachgebildet. Das digitale Ge-
ländemodell (DGM) zur Grundlage 
für die Berechnungen zum Verkehr 
und Sport ist aus der nebenstehen-
den Grafik ersichtlich, wobei noch 
die aktuelle Planungszeichnung 
hinterlegt ist. Weiter sind auch Pla-
nungsgebäude und die Bahnlinien 
zur besseren Übersicht dargestellt. 

Aus den Planungsunterlagen sowie den Einbeziehungen in das digitale Geländemodell 
ergeben sich folgende relevante Höhenangaben: 
 

• Bauhofgelände:  386 Meter über NHN, 

• Häuserzeile Haus_01 bis Haus_04): 386 Meter über NHN, 

• Häuserzeile (Haus_05/06/07): 385,15/385,45/385,80 Meter über NHN, 

• Geschäftshaus (Haus_08): 383 Meter über NHN, 

• Geschäftshaus (Haus_09 und Haus_10): 386 Meter über NHN. 

• Gebäude (Haus_11 und Haus_12): 385,50 Meter über NHN. 

• Gebäude (Haus_13 bis Haus_18) wurden in das Geländemodell eingerechnet.  

• Bereich Bahnlinie im Einwirkungsbereich: 387,00 Meter über NHN. 
 

Hinweis: Die Höhenbezugsausrichtung nach Punkt 8.5 in der Satzungsbeschreibung zur Bestimmung der Höhenlage 
von Gebäuden in den jeweiligen Baufenstern, wurde bei der Bestimmung der FOK im Geländemodell berücksichtigt. 
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3.2. Immissionsorte 

Für die Berechnung der einzelnen schalltechnischen Situationen wurden verschiedene 
Immissionsorte berücksichtigt. Diese sind in den jeweiligen grafischen Anlagen dargestellt 
und eindeutig bezeichnet. Die Immissionsorthöhe für Verkehrslärm wird bei Gebäuden in 
SoundPLAN /26/ für das Erdgeschoss auf Geländehöhe +2,8 m (0,2 m über Fensterober-
kante), jedes weitere Stockwerk ist mit +2,8 m festgelegt. 
 
Bei der Kontingentberechnung nach Kapitel 8 ist die Quellhöhe und Immissionsorthöhe 
gleich, wobei hier mit 0 m über Gelände gerechnet wurde. 
 
Hinsichtlich der geplanten Gebäude mit der Bauform II+T und der damit verbundenen 
Gebäudestruktur mussten für ein Wohnhaus zwei separate Baukörper modelliert werden. 
Der untere Baukörper wurde beispielsweise mit „Haus_01-II“ bezeichnet, der darüberlie-
gende mit „Haus_01-II+T“. Diese Bezeichnungen wurden – sofern erforderlich – für die 
jeweiligen Gebäude beibehalten. Die Immissionsorthöhen betragen somit für das Erdge-
schoss 2,8 Meter, für das 1. Obergeschoss 5,6 Meter und für das 2. Obergeschoss 
8,2 Meter über dem Gelände bzw. Fußbodenhöhe EG. 
 

3.3. Lärmschutzeinrichtung innerhalb des Planungsgebietes  

Wie aus der Bebauungsplangrafik ersichtlich, wurde bereits in der Planung eine Lärm-
schutzmaßnahme zur Ab-
schirmung gegenüber der 
Bahn vorgesehen. Zwischen 
den Gebäuden Haus_01 bis 
Haus_04 ist eine Lärmschutz-
wand mit einer Höhe von 9 m 
über Erdgeschossfußboden-
höhe eingeplant (siehe Bild-
darstellung).  

 
Im östlichen Bereich wird die Wand über die Gebäudekante von Haus_04 hinaus verlän-
gert, um auch die Ostfassade dieses Gebäudes vor direkten Schalleinwirkungen zu schüt-
zen. Zusätzlich wird in diesem Bereich das geplante Bauhofgebäude errichtet, das eine 
weitere schallmindernde Wirkung entfalten wird. Diese zusätzliche Abschirmung wurde in 
den aktuellen Berechnungen noch nicht berücksichtigt.  
 
Im Westen ist ein nach Süden verlaufender Winkel der Lärmschutzwand vorgesehen, um 
die Abschirmwirkung für die westlich angrenzenden Fassaden zu optimieren. Die darge-
stellten Maßnahmen tragen wesentlich zur Minderung des Bahnlärms bei und werden im 
Bebauungsplan verbindlich festgesetzt. 
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4. Quellen- und Grundlagenverzeichnis 

/1/ Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) 

/2/ Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO), Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist 

/3/ DIN-Richtlinie 18005:2023-07, „Schallschutz im Städtebau - Grundlagen und Hin-
weise für die Planung“, Stand: Juli 2023, mit Beiblatt 1 „Schalltechnische Orientie-
rungswerte für die städtebauliche Planung“, Stand: Juli 2023 

/4/ Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 
1036), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 04. November 2020 (BGBl. I S. 2334) 
geändert worden ist; mit Anlage 2 „Berechnung des Beurteilungspegels für Schie-
nenwege (Schall 03)  

/5/ Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraße in der Baulast des Bun-
des - VLärmSchR 97 - vom 02.06.1997  

/6/ Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBl. I S. 
1588, 1790), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. Oktober 2021 (BGBl. 
I S. 4644) geändert worden ist  

/7/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90, Stand: April 1990 

/8/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-19, Ausgabe 2019 [BayMBl. 2021 
Nr. 255 vom 7. April 2021, Az. 49-43812-1-2] 

/9/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm), vom 26. August 1998 
(GMBl Nr. 26/1998 S. 503) zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017 (BAnz 

AT 08.06.2017 B5) in Kraft getreten am 9. Juni 2017 [mit Schreiben des BUM zur Korrektur Buchstaben Nr. 6.5 
Satz 1 die Angabe "Buchstaben d bis f" durch die Angabe "Buchstaben e bis g" ersetzt werden müssen. In Nr. 
7.4 die Angabe "Buchstaben c bis f" durch die Angabe "Buchstaben c bis g"] 

/10/ OVG Münster, Az: 2 B 1095/12, vom 16.11.2012 

/11/ Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz 
(StMUV) vom 24.08.2016, Zeichen 72a-U8718.5-2016/1-1 „TA Lärm; Vollzug des 
Bebauungs- und Immissionsschutzrechts, maßgebliche Immissionsorte“ 

/12/ BayernAtlasPlus: Topografische Karten und Luftbildansichten und Bebauungspläne 
im Internet, Stand: Oktober 2025  
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/13/ Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, München, DGM1-Meter 
und CityGML-Daten im UTM-32-System, Stand: September 2025  

/14/ Verkehrszahlen Bahn AG, E-Mail zu den Verkehrszahlen der Strecke 5501 im Ab-
schnitt „Gaimersheim bis Eitensheim“  und Abschnitt von „Ingolstadt Nord bis Gai-
mersheim“ (Prognose 2030 DT) 

/15/ DIN 4109/11.89 „Schallschutz im Hochbau“ mit Änderung A1 vom Januar 2001 und 
Beiblatt 1 vom November 1989 1989 [zurückgezogen, in TA Lärm /9/ noch enthal-
ten]  

/16/ DIN 4109-1:2018-01 Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen, 
Stand: Januar 2018; in Bayern als Technische Baubestimmung am 01.04.2021 ein-
geführt 

/17/ DIN 4109-2:2018-01 „Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise 
der Erfüllung der Anforderungen“; in Bayern seit 01.04.2021 über weitere Maßga-
ben gem. Art. 81a Abs. 2 BayBO baurechtlich eingeführt  

/18/ Bayerische Technische Baubestimmungen (BayTB), Ausgabe Februar 2025 

/19/ Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Au-
gust 2007; (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 4 und 5 des 
Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBl. S. 254) geändert worden ist (aktuelle Fassung 
01.08.2025)  

/20/ DIN 45691:2006-12, Geräuschkontingentierung, vom Dezember 2006 

/21/ VDI 2719 „Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“,  
Stand: August 1987  

/22/ VDI 2714 „Schallausbreitung im Freien", Stand: 01/1988 

/23/ Entwurf VDI 2720/1: „Schallschutz durch Abschirmung im Freien“, Stand: November 
1987 

/24/ VDI-Richtlinie 3770 – „Emissionskennwerte technischer Schallquellen – Sport- und 
Freizeitanlagen“, Stand: Sept. 2012 

/25/ Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Hrsg.): Sächsische Freizeitlärm-
studie. Handlungsfaden zur Prognose und Beurteilung von Geräuschbelastungen 
durch Veranstaltungen und Freizeitanlagen. Stand: April 2006 

/26/ SoundPLAN-Manager, Version 9.1 Braunstein + Berndt GmbH,  
71522 Backnang - Berechnungssoftware mit Systembibliothek 

/27/ Genehmigungsbescheid, Zeichen 43/BVNr. 392/2003 vom 29.07.2003, mit Beiblatt, 
Landratsamt Eichstätt, zum Neubau eines Verbrauchermarktes (Plus-Markt), An-
tragsteller: Firma Baugeschäft Hans Mayr GmbH, Nördl. Grünauer Str. 21, 86633 
Neuburg, Bauort: Gemarkung Gaimersheim, Flurnummer 1120 (Tf.)  
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/28/ Genehmigungsbescheid, Zeichen BVNr. 820/91 vom 19.05.1992, mit Beiblatt, Land-
ratsamt Eichstätt, zur Errichtung eines Ladengeschäftes, Antragsteller: Rosmarie 
Riemer, Ziegeleistraße 23, 8074 Gaimersheim, Bauort: Gemarkung Gaimersheim, 
Flurnummer 1258 (Tfl.) mit Änderungsbescheid vom 15.07.2004 (keine Änderungen 
zum Immissionsschutz)  

/29/ Flächennutzungsplans des Marktes Gaimersheim, Internetauftritt, Stand: 
17.10.2016 

/30/ Entwurf zur Entwicklung der „Xaver-Ernst-Siedlung“ durch das Planungsbüro, Wipf-
lerPLAN, Hohenwarter Straße 124, 85276 Pfaffenhofen, Daten per Mail im 
17.09.2025 (Planungsentwurf 08.07.2025)  

/31/ Straßenplanung der Firma Goldbrunner Ingenieure GmbH, 85080 Gaimersheim, 
Bauvorgaben: „Xaver-Ernst-Siedlung“, Stand 19.09.2025 mit Höhenangeben zu den 
geplanten Fahrbahnen 

/32/ Angaben der Gemeinde, durch Herrn Stefan Vogel zur Ballsporthalle und zum Volks-
festplatz hinsichtlich der schalltechnischen Emittenten und Einwirkzeiten nach aktu-
eller Rückfrage, Stand September/Oktober 2025  

/33/ Dr. Parzefall: Lärmschutz in der Bauleitplanung, Schreiben IIB5-4641-002/10, Bay-
erisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr, Juli 2014 

/34/ Urteil BVerwG 4 CN 2.06 vom 22.03.2007 [Abwägbarkeit aktiver passiver Schall-
schutz] 

/35/ Beschluss Niedersächsisches OVG / OVG Lüneburg 1. Senat 1 MN 147/19 vom 
21.02.2020 [Wohngebietsausweisung bei hoher Lärmvorbelastung, Lärmwerte im 
Gebäudeinneren, im Anschluss an /34/] 
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5. Immissionsschutzrechtliche Vorgaben 

5.1. Allgemeine Anforderungen an den Schallschutz 

Die Lärmarten „Verkehr“ und „Gewerbe“ sind gemäß der geltenden Rechtslage getrennt 
voneinander zu untersuchen und zu beurteilen. Die grundlegenden Anforderungen zur 
Berücksichtigung des Schallschutzes in der städtebaulichen Planung ergeben sich aus der 
DIN 18005 in Verbindung mit deren Beiblatt 1 /3/. 
 

5.2. Anforderungen an den Schallschutz nach DIN 18005:2023-07 

Die Lärmarten „Verkehr“ und „Gewerbe“ sind gemäß der geltenden Rechtslage getrennt 
voneinander zu untersuchen und zu beurteilen. Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 /3/ sind 
schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung angegeben. Die Ori-
entierungswerte sollten bereits auf den Rand der Bauflächen oder der überbaubaren 
Grundstücksflächen in den jeweiligen Baugebieten oder der Flächen sonstiger Nutzung 
bezogen werden. Bei Außen- und Außenwohnbereichen gelten grundsätzlich die Orien-
tierungswerte des Zeitbereichs „tags“. 
 
Tabelle 2: Orientierungswerte für den Beurteilungspegel Lr nach der DIN 18005  

Baugebiet  

Orientierungswert (ORW) 

Verkehrslärm a Anlagenlärm 

(Straße, Schiene, Schiff) (Industrie, Gewerbe, Freizeit, 
vergleichbare öffentliche Anlagen) 

Lr; dB(A) Lr, dB(A) 

Tag  Nacht  Tag  Nacht  

Reine Wohngebiete (WR)  50 40 50 35 

Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete 
(WS), Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete, 
Campingplatzgebiete  

55 45 55 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen  55 55 55 55 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 60 40 

Dorfgebiete (MD), Dörfliche Wohngebiete (MDW), 
Mischgebiete (Ml), Urbane Gebiete (MU)  

60 50 60 45 

Kerngebiet (MK) 63 53 60 45 

Gewerbegebiet (GE) 65 55 65 50 

Sonstige Sondergebiete (SO) sowie Flächen für den 
Gemeinbedarf, soweit sie schutzbedürftig sind, je 
nach Nutzungsartb  

45 bis 65 35 bis 65 45 bis 65 35 bis 65 

Industriegebiete (Gl)c  - - - - 
a         Die dargestellten Orientierungswerte gelten für Straßen-, Schienen- und Schiffsverkehr. Abweichend davon schlägt die WHO für den Flug-

lärm zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken deutlich niedrigere Schutzziele vor. 
b        Für Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Kurgebiete oder Pflegeanstalten ist ein hohes Schutzniveau anzustreben.  
c         Für Industriegebiete kann kein Orientierungswert angegeben werden.  

Als Tagzeit gilt dabei der Zeitraum von 06.00 Uhr - 22.00 Uhr, als Nachtzeit der Zeitraum 
von 22.00 Uhr - 06.00 Uhr.  
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Die genannten Orientierungswerte sind als eine Konkretisierung für Anforderungen an 
den Schallschutz im Städtebau aufzufassen. Der Belang des Schallschutzes ist bei der in 
der städtebaulichen Planung erforderlichen Abwägung der Belange als ein wichtiger Pla-
nungsgrundsatz neben anderen Belangen– z.B. dem Gesichtspunkt der Erhaltung beste-
hender Stadtstrukturen– zu verstehen. Die Abwägung kann in bestimmten Fällen bei 
Überwiegen anderer Belange– insbesondere bei Maßnahmen der Innenentwicklung– zu 
einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen.  
 
Als wichtiges Indiz für das Vorliegen schädlicher Umwelteinwirkungen durch Verkehrslär-
mimmissionen werden in der Rechtsprechung im Rahmen der Bauleitplanung die Immis-
sionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV, /4/) herangezogen. 
Anzuwenden ist die Verkehrslärmschutzverordnung jedoch nicht, da sie nur für den Neu-
bau bzw. die wesentliche Änderung von Verkehrswegen relevant ist. 
 
Tabelle 3: Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Auszug) 

Gebietseinstufung 
Immissionsgrenzwerte 

Tag Nacht 

in reinen und allgemeinen Wohngebieten und 

Kleinsiedlungsgebieten 
59 dB(A) 49 dB(A) 

in Kerngebieten, Dorfgebieten,  

Mischgebieten und Urbanen Gebieten 
64 dB(A) 54 dB(A) 

In Gewerbegebieten (GE) 69 dB(A) 59 dB(A) 

Industriegebiet (GI) Keine Angabe Keine Angabe 

Analog zur DIN 18005 gilt als Tagzeit der Zeitraum von 06.00 Uhr – 22.00 Uhr, als Nacht-
zeit der Zeitraum von 22.00 Uhr – 06.00 Uhr. 

 

5.2.1. Hinweise zu Außenwohnbereiche 

Balkone, Loggien und Terrassen sind sogenannte Außenwohnbereiche, wobei grundsätz-
lich in Außenwohnbereichen nachts nicht von einem dauerhaften Aufenthalt auszugehen 
ist. Für den Schutze der Außenwohnbereiche gibt es in der Bauleitplanung keine eigen-
ständige gesetzliche Regelung, die den Schutz von Außenwohnbereichen isoliert behan-
delt.  
 
In Außenwohnbereichen wird grundsätzlich jedoch von einer höheren Lärmerwartung 
ausgegangen als in innen liegenden Aufenthaltsräumen. Es müssen jedoch auch in Au-
ßenwohnbereichen Kommunikations- und Erholungsmöglichkeiten gesichert sein (vgl. 
hierzu VGH Mannheim, Urteil vom 17.6.2010 – 5 S 884/09). Anzunehmen ist, dass ge-
sunde Aufenthaltsverhältnisse jedenfalls auch dann noch vorhanden sind, wenn der Be-
urteilungspegel in den Außenwohnbereichen in Höhe des zulässigen Immissionsgrenz-
wertes der 16. BImSchV für ein Mischgebiet von bis zu 64 dB(A) am Tag liegt.  
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Da Außenwohnbereiche in der Regel v.a. tagsüber (6.00 – 22.00 Uhr) genutzt werden, 
kann die Schutzbedürftigkeit auf den Tageszeitraum beschränkt werden. 
 
Wir empfehlen für Planungen, Außenwohnbereiche an Fassaden mit Immissionsbelastun-
gen > 64 dB(A) - und damit ab einer Überschreitung des tagsüber geltenden MI-Immis-
sionsgrenzwertes der 16. BImSchV - abzuschirmen, z.B. mit einer Balkonverglasung, die 
auch beweglich sein kann. Bei geschlossener Ausführung der Abschirmung kann die Maß-
nahme zusätzlich auch als Abschirmung für das dahinterliegende Wohnraumfenster an-
gesehen werden. Es ist dabei zu beachten, dass eine Loggia bzw. der Wintergarten selbst 
nicht als schutzbedürftiger Aufenthaltsraum einer Wohnung eingestuft wird, wofür hö-
here Anforderungen gelten würden.  

 

5.2.2. Grundsätzliche Aussagen zum Verkehrslärm (Allgemein) 

Gemäß §1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse zu berücksichtigen. Es handelt sich 
um einen (von mehreren) im Rahmen des Abwägungsgebots (§1 Abs. 7 BauGB) zu be-
achtenden Belang. 
 
Für die Bauleitplanung sind (anders als z.B. für die Errichtung oder wesentliche Änderung 
eines Verkehrsweges nach der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) keine kon-
kreten Grenzwerte zum Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Geräusche normativ festgelegt. Verschiedene technische Regelwerke, insbeson-
dere die DIN 18005 enthalten Orientierungswerte für die Zumutbarkeit von Lärmbelas-
tungen. Diese gelten nach der ständigen Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte grund-
sätzlich auch im Rahmen der Bauleitplanung. Da es sich allerdings gerade nicht um kon-
krete Grenzwerte handelt, ist die Grenze des Zumutbaren von den Trägern der Bauleit-
planung (und den Gerichten) letztlich immer anhand einer umfassenden Würdigung aller 
Umstände des Einzelfalls und insbesondere der speziellen Schutzwürdigkeit des jeweili-
gen Baugebiets zu bestimmen. Die Orientierungswerte geben (nur) Anhaltspunkte für die 
Zumutbarkeit von Lärmbeeinträchtigungen im Regelfall. 
 
Die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse sind bei der Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes in der Regel gegeben, wenn die Orientierungswerte der DIN 18005 an schutz-
bedürftigen Gebäuden in Geltungsbereich des Bebauungsplanes eingehalten werden.  
 
Andererseits ist in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) aner-
kannt, dass die Überschreitung der Orientierungswerte nicht zwangsläufig bedeutet, dass 
die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse nicht eingehalten werden. Vielmehr 
kann im Einzelfall auch eine Überschreitung dieser Orientierungswerte mit dem Abwä-
gungsgebot vereinbar sein. Dies ist in der Rechtsprechung anerkannt für Überschreitun-
gen um 5 dB(A) und sogar um bis zu 10 dB(A). 
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vgl. BVerwG, Urteil vom 22.03.2007 – 4CN 2/06, juris; BVerwG, Beschluß vom 18.12.1990 -4 N 6.88, juris  

 
Voraussetzung ist aber, dass es hinreichend gewichtige Gründe gibt, schutzbedürftige 
Bebauung trotz der vorhandenen Lärmbelastung an dem konkreten Standort zu realisie-
ren. Dazu gehört, dass Maßnahmen des aktiven Schallschutzes nicht möglich oder aus 
hinreichend gewichtigen Gründen nicht vorzugswürdig sind. Darüber hinaus muss jeden-
falls im Innern der Gebäude angemessener Lärmschutz gewährleistet werden. 
 
Durch Festsetzungen im Bebauungsplan, gestützt auf § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB, ist es 
möglich, durch bauliche Schallschutzmaßnahmen (lärmabgewandte Orientierung der 
schutzbedürftigen Räume) bzw. passive Schallschutzmaßnahmen (Verwendung schall-
schützender Außenbauteile) im Inneren von schutzbedürftigen Räumen einen angemes-
senen Schallschutz zu erhalten. Auch kommt unter Umständen eine geschlossene Riegel-
bebauung in Betracht, um die rückwärtigen Grundstücksflächen effektiv abzuschirmen. 
In jedem Fall ist aber zu beachten, dass in einem durch Verkehrslärm vorbelasteten Be-
reich ein erhöhter Rechtfertigungsbedarf besteht. Dabei gilt, dass die für die Planung 
streitenden Belange umso gewichtiger sein müssen, je stärker die Verkehrslärmbelastung 
im Plangebiet bzw., je größer die dadurch belastete Fläche ist. Eine solche Bauleitplanung 
kommt aber insbesondere dann- trotzdem- in Betracht, wenn keine oder keine auch nur 
annähernd ähnlich geeignete Fläche für die weitere Siedlungsentwicklung zur Verfügung 
steht. 
 

Dies entspricht auch dem Inhalt des Beschlusses /35/ des OVG Lüneburg 1. Senat / OVG 
Niedersachsen 1 MN 147/19 vom 21.02.2020 im Anschluss an das BVerwG, Urteil vom 
22.03.2007 – 4CN 2/06 nach /34/. 
 

5.3. Lärmsanierung an Bundesfern- und Staatsstraßen und Schienenwegen 

Die Auslösewerte für die Lärmsanierung nach der rechtsgültigen VLärmSchR 97 /5/ lauten 
wie folgt: 
 
Tabelle 4: Immissionsgrenzwerte der VLärmSchR97 

Gebietseinstufung 
Grenzwert 

Tag Nacht 

Krankenhäuser, Schulen, Kurgebiete, Alten-
heime, reine und allgemeine Wohn-, sowie 

Kleinsiedlungsgebiete 

 
70 dB(A) 

 
60 dB(A) 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 72 dB(A) 62 dB(A) 

Gewerbegebiete 75 dB(A) 65 dB(A) 

 
: Die Auslösewerte für die Lärmsanierung nach der Verkehrslärmschutzrichtlinie 1997 (VLärmSchR 97) gel-
ten für bestehende Bundesfernstraßen, bei denen keine wesentliche bauliche Änderung erfolgt ist. Sie 
dienen als Grundlage dafür, ob und wann Maßnahmen zur Lärmsanierung eingeleitet werden sollen. 
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Die Auslösewerte für die freiwillige Lärmsanierung des Bundes lauten: 
 
Tabelle 5: Immissionsgrenzwerte der freiwilligen Lärmsanierung (Straße und Schiene) 

Gebietseinstufung 
Grenzwert 

Tag Nacht 

Krankenhäuser, Schulen, Kurgebiete, Alten-
heime, reine und allgemeine Wohn-, sowie 

Kleinsiedlungsgebiete 

 
64 dB(A) 

 
54 dB(A) 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 66 dB(A) 56 dB(A) 

Gewerbegebiete 72 dB(A) 62 dB(A) 

 

5.4. Gewerbelärm - Anforderungen nach TA Lärm 

Je nach Schutzbedürftigkeit gelten nach /9/ folgende Immissionsrichtwerte: 
 
Tabelle 6: Immissionsrichtwert TA Lärm (Auszug) 

Gebietseinstufung 
Immissionsrichtwert 

Tag Nacht 

a in Industriegebieten  70 dB(A) 70 dB(A) 

b in Gewerbegebieten 65 dB(A) 50 dB(A) 

c in urbanen Gebieten  63 dB(A) 45 dB(A) 

d in Kern-/Dorf- und Mischgebieten 60 dB(A) 45 dB(A) 

e 
in allgemeinen Wohngebieten und  

Kleinsiedlungsgebieten 
55 dB(A) 40 dB(A) 

f in reinen Wohngebieten 50 dB(A) 35 dB(A) 

g 
in Kurgebieten, für Krankenhäuser  

und Pflegeanstalten  
45 dB(A) 35 dB(A) 

 

Ein Zuschlag von 6 dB(A) für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit ist für Wohngebiete (WR, WA) und Kurge-
biete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten zu berücksichtigen: 

an Werktagen von 06:00 - 07:00 und 20:00 - 22:00 Uhr 
an Sonn-/Feiertagen von 06:00 - 09:00 und 13:00 - 15:00 und 20:00 - 22:00 Uhr 

 
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte tagsüber um nicht mehr als 30 dB(A) und 
nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

Die Nachtzeit dauert von 22:00 – 06:00 Uhr. 

In der Nachtzeit ist gemäß TA Lärm /9/ die volle Stunde mit den höchsten Beurteilungs-
pegeln maßgebend (lauteste Nachtstunde). 
 
Die maßgeblichen Immissionsorte liegen nach Abschnitt A.1.3 der TA Lärm /9/ bei be-
bauten Flächen 0,5 m vor dem geöffneten Fenster von schutzbedürftigen Räumen nach 
DIN 4109. Bei unbebauten oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schützenswer-
ten Räumen enthalten, liegen diese am Rand der Fläche, auf der nach Bau- und Pla-
nungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen errichtet werden dürfen. Die vorge-
nannten Vorschriften sind nach übereinstimmender Auffassung in der Rechtsprechung 
allerdings gesetzeskonform auszulegen. (Unbebaute) Punkte am Rand der Baugrenzen, 
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die keine schutzbedürftigen Räume beinhalten, sind nicht in Blick zu nehmen, um die 
Lärmbetroffenheit der Nachbarschaft realistisch abschätzen zu können. 
 

(OVG Münster, B. v. 16.11.2012- 2B 1095/12, zitiert nach juris, Rdnr. 66-68 /10/ und Schreiben des Baye-
rischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) vom 24.08.2016 /11/). 
 

Hinweis:  
In Bayern wurde zum 01.04.2021 die DIN 4109:2018-01 bauaufsichtlich eingeführt. Eine 
Angleichung der TA Lärm (zuletzt geändert 2017) erfolgte bisher nicht.  
 

5.4.1. TA Lärm - Vor- und Zusatzbelastung  

Nach Kapitel 3.2.1 der TA Lärm gilt, dass die von der zu beurteilenden Anlage ausgehende 
Zusatzbelastung als nicht relevant anzusehen ist, sofern am Immissionspunkt die durch 
die Anlage verursachten Beurteilungspegel die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den 
maßgeblichen Immissionspunkten um mindestens 6 dB(A) unterschreiten. Eine Berück-
sichtigung der Vorbelastung ist dann nicht mehr erforderlich. Unter Vorbelastung werden 
dabei die Geräuschimmissionen aller Anlagen außer denen der zu beurteilenden Anlage 
verstanden.  
 
Eine Berücksichtigung der Vorbelastung ist nur erforderlich, wenn aufgrund konkreter 
Anhaltspunkte absehbar ist, dass die zu beurteilende Anlage im Falle ihrer Inbetrieb-
nahme relevant zu einer Überschreitung der IRW beitragen wird und nach Kapitel 4.2, 
Absatz c der TA Lärm Abhilfemaßnahmen bei den Anderen zur Gesamtbelastung beitra-
genden Anlagen aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen offensichtlich nicht in Be-
tracht kommen.  
 

5.4.2. TA Lärm - Einwirkungsbereich nach Punkt 2.2 der TA Lärm  

Einwirkungsbereich einer Anlage sind die Flächen, in denen die von der Anlage ausge-
henden Geräusche  

a) einen Beurteilungspegel verursachen, der weniger als 10 dB(A) unter dem für diese 
Fläche maßgebenden Immissionsrichtwert liegt, oder  

b) Geräuschspitzen verursachen, die den für deren Beurteilung maßgebenden Immissi-
onsrichtwert erreichen.  

 
Hinweis: 
Die TA Lärm findet in der Bauleitplanung keine unmittelbare Anwendung. Bei der schall-
technischen Beurteilung von gewerblichen Anlagen, die im geplanten Gewerbegebiet zu-
lässig sind, ist jedoch sicherzustellen, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den 
maßgeblichen Immissionsorten durch die Summe aller einwirkenden Gewerbelärmimmis-
sionen eingehalten werden. Daher ist bereits im Rahmen der Bauleitplanung darauf zu 
achten, dass die genannten Immissionsrichtwerte durch die Geräuschimmissionen 



Ingenieurbüro Kottermair GmbH 9219.1/2025-RK 

 Seite 30 von 90 

sämtlicher im Plangebiet möglicher gewerblicher Nutzungen nicht überschritten werden 
können. Gegebenenfalls vorhandene schalltechnische Vorbelastungen durch außerhalb 
des Plangebiets gelegene gewerbliche Lärmquellen sind dabei ebenfalls zu berücksichti-
gen.  
 
Um die Einhaltung der Immissionsrichtwerte an den relevanten Immissionsorten sicher-
zustellen, erfolgt eine Geräuschkontingentierung gemäß Kapitel 8 bzw. DIN 45691:2006-
12.  
 

5.5. Anforderungen der Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV 

Da die Richtlinie DIN 18005 keine näheren Angaben zur Beurteilung von Sport- und Frei-
zeitanlagen trifft, ist die Beurteilung der Geräuschimmissionen auf die Achtzehnte Ver-
ordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärm-
schutzverordnung - 18. BImSchV) vom Juli 1991, zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 8. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4644) /6/ abzustellen. Die 18. BImSchV 
wurde für die Errichtung, die Beschaffenheit und den Betrieb von Sportanlagen erlassen 
die keiner Genehmigung nach § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz bedürfen. Geräu-
schimmissionen von Freizeitanlagen sind gemäß LfU in Bayern wie die von Sportanlagen 
zu beurteilen. 
 
Die von der Sportanlage verursachten Immissionen sind entsprechend dem Anhang der 
18. BImSchV zu ermitteln und zu beurteilen. Dient eine Anlage auch der allgemeinen 
Sportausübung, so sind die Nutzungszeiten der Sportanlage für Schulsportzwecke nach 
§ 5 Absatz (3) der 18. BImSchV von der Bildung des Beurteilungspegels auszunehmen. 
Nach /6/ sind folgende schalltechnische Immissionsrichtwerte anzusetzen:  

 

Tabelle 7: Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV 

Gebietseinstufung 
Immissionsrichtwert (IRW) 

Tag Ruhezeit 
Ruhezeit 

(morgens) 
Nacht 

in Gewerbegebieten 65 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 50 dB(A) 

in urbanen Gebieten 63 dB(A) 63 dB(A) 58 dB(A) 45 dB(A) 

in Kern-/ Dorf-/ Mischgebieten 60 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A) 45 dB(A) 

in allgemeines Wohngebiet und 
Kleinsiedlungsgebieten  

55 dB(A) 55 dB(A) 50 dB(A) 40 dB(A) 

in reinen Wohngebieten 50 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 35 dB(A) 

in Kurgebieten, Krankenhäuser und 
Pflegeanstalten 

45 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 35 dB(A) 

bei sog. seltenen Ereignissen 
(höchstens aber) 

IRW + 10 
(70 dB(A)) 

IRW + 10 
(65 dB(A)) 

IRW + 10 
(65 dB(A)) 

IRW + 10 
(55 dB(A)) 
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Ruhezeiten sind zu berücksichtigen: 
 an Werktagen von 06.00 – 08.00 und 20.00 – 22.00 Uhr 
 an Sonn-/Feiertagen von 07.00 – 09.00 und 13.00 – 15.00* und 20.00 – 22.00 Uhr 
 

* ab 4 Stunden Nutzung zwischen 09.00 und 20.00 Uhr 
 
einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen (z.B. Schiedsrichterpfiffe, Jubel, Beifall) 
im Regelbetrieb: sollen gemäß § 2 Abs. 4 die IRW tagsüber um nicht mehr als 30 dB(A) und 

nachts um nicht mehr als 20 dB(A) 
bei seltenen Ereignissen: dürfen gemäß § 5 Abs. 5 die IRW tagsüber um nicht mehr als 20 dB(A) und 

nachts um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten. 

Bezugszeiten Tagzeit Nachtzeit 

Werktags 06.00 – 22.00 Uhr 22.00 – 06.00 Uhr 

Sonn-/ Feiertags 07.00 – 22.00 Uhr 22.00 – 07.00 Uhr 

Seltene Ereignisse 

Ereignisse und Veranstaltungen gelten gemäß Anhang, Ziffer 1.5 
als selten, wenn sie an höchstens 18 Kalendertagen eines Jahres 
auftreten; unabhängig von der Zahl der einwirkenden Sportanla-
gen. 

Beurteilungszeiten 
außerhalb der 

Ruhezeiten 

innerhalb der 

Ruhezeiten 
Nachtzeit 

Werktags 12 h 
je 2 h 

1 h 
lauteste Stunde Sonn- u. Feiertags 9 h 

 
Die Berechnungen erfolgen gem. Abschnitt 2.1 im Anhang der 18. BImSchV /6/ in Anleh-
nung an die VDI 2714 und Entwurf VDI 2720 (s. /22/-/23/). 
 
Gemäß Anhang 1, Abschnitt 1.1. im Anhang der 18. BImSchV /6/ sind auch (Zitat)  
„Verkehrsgeräusche einschließlich der durch den Zu- und Abgang der Zuschauer verur-
sachten Geräusche auf öffentlichen Verkehrsflächen außerhalb der Sportanlage durch das 
der Anlage zuzuordnende Verkehrsaufkommen sind bei der Beurteilung gesondert von 
den anderen Anlagengeräuschen zu betrachten und nur zu berücksichtigen, sofern sie 
nicht im Zusammenhang mit seltenen Ereignissen (Nummer 1.5) auftreten und im Zu-
sammenhang mit der Nutzung der Sportanlage den vorhandenen Pegel der Verkehrsge-
räusche rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen. Hierbei ist das Berechnungs- und 
Beurteilungsverfahren der Verkehrslärmschutzverordnung vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 
1036) sinngemäß anzuwenden. Lediglich die Berechnung der durch den Zu- und Abgang 
der Zuschauer verursachten Geräusche erfolgt nach diesem Anhang.“ 
 
Die maßgeblichen Immissionsorte liegen nach Anhang 1, Abschnitt 1.2 der 18. BImSchV 
(Zitat): 
a) bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb, etwa vor der Mitte des geöffneten, vom Ge-

räusch am stärksten betroffenen Fensters eines zum dauernden Aufenthalt von Men-
schen bestimmten Raumes einer Wohnung, eines Krankenhauses, einer Pflegeanstalt 
oder einer anderen ähnlich schutzbedürftigen Einrichtung;  
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b) bei unbebauten Flächen, die aber mit zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Ge-
bäuden bebaut werden dürfen, an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, 
wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit zu schützenden Räumen erstellt 
werden dürfen;  

c) bei mit der Anlage baulich aber nicht betrieblich verbundenen Wohnungen in dem am 
stärksten betroffenen, nicht nur dem vorübergehenden Aufenthalt dienenden Raum. 

 
Nach Anhang 1, Abschnitt 2.1 der 18. BImSchV gilt ferner (Zitat): 

„Der Mittelungspegel der Geräusche, die von den der Anlage zuzurechnenden Parkflächen 
ausgehen, ist zu berechnen nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - Aus-
gabe 1990 - RLS-90, (..)“.  
Hinweis:  
Die 18. BImSchV wurde zuletzt im Jahr 2021 rechtsverbindlich geändert. Nicht geändert 
wurden dabei die Berechnungsgrundlagen „RLS-90“ und „VDI 2714/2720“. Die Eingabe 
von Tagesgängen zur Berücksichtigung der tatsächlichen Nutzungszeiten ist demnach 
weiterhin nicht vorgesehen bzw. zulässig. 
 

5.6. Geräuschkontingentierung - Anforderungen nach DIN 45691:2006-12  

Um möglichen Summenwirkungen von Lärmimmissionen mehrerer Betriebe/Anlagen ge-
recht zur werden, erfolgte zur Regelung der Intensität der Flächennutzung in den ver-
gangenen Jahren die Festsetzung von Lärmkontingenten, sogenannte „immissionswirk-
same flächenbezogene Schallleistungspegel - IFSP“. Diese werden durch die 
DIN 45691:2006-12 /19/ abgelöst. In dieser werden Verfahren und eine einheitliche Ter-
minologie als fachliche Grundlage zur Geräuschkontingentierung in Bebauungsplänen für 
Industrie- oder Gewerbegebiete und auch für Sondergebiete beschrieben und rechtliche 
Hinweise für die Umsetzung gegeben. Der Hauptteil der Norm beschreibt die bisher viel-
fach übliche Emissionskontingentierung ohne Berücksichtigung der möglichen Richtwir-
kung von Anlagen. 
 
Im Anhang A der DIN 45691:2006-12 wird aufgezeigt, wie in bestimmten Fällen die mög-
liche schalltechnische Ausnutzung eines Baugebietes durch zusätzliche oder andere Fest-
setzungen verbessert werden kann. Hierbei erfolgt ergänzend zur Emissionskontingentie-
rung die Festsetzung sogenannter Zusatzkontingente: 

• in bestimmte Richtungen („Erhöhung der Emissionskontingente für einzelne Rich-
tungssektoren“ nach Punkt A2 der DIN), 

• für einzelne Immissionsorte („Erhöhung der Emissionskontingente für einzelne Im-
missionsorte“ nach Punkt A3 der DIN) oder 

• für einzelne umliegende Gebietsnutzungen („Festsetzung von nach betroffenen Ge-
bieten unterschiedenen Emissionskontingenten“ nach Punkt A4 der DIN). 

Ferner wird in der DIN eine sogenannte Relevanzgrenze definiert, die besagt, dass 
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unabhängig von der Einhaltung der Emissionskontingente – ggf. unter Berücksichtigung 
von Zusatzkontingenten – ein Vorhaben auch dann die Festsetzungen des Bebauungs-
planes erfüllt, wenn die Beurteilungspegel Lr die zutreffenden Immissionsrichtwerte an 
den maßgeblichen Immissionsorten um jeweils mindestens 15 dB(A) unterschreiten. Die 
Gemeinde kann die Anwendung der Relevanzgrenze durch Festsetzung ausschließen. 
Grundsätzlich wird bei der Berechnung der Emissionskontingente LEK nur das reine Ab-
standsmaß ohne Bodendämpfung oder Luftabsorption berücksichtigt. Natürliche oder 
künstliche Abschirmungen auf dem Ausbreitungsweg, z. B. Gelände, Böschungen, aktive 
Schallschutzmaßnahmen, Gebäude usw. bleiben unberücksichtigt. Dabei werden die ge-
werblich zu nutzenden Flächen solange in Teilflächen unterteilt, bis ihre Abmessungen so 
gering sind, dass sie für die Berechnung als Punktschallquellen betrachtet werden kön-
nen. 
 
Die Differenz ΔL zwischen dem Emissionskontingent LEK und dem Immissionskontingent 
LlK einer Teilfläche am jeweiligen Immissionsort ergibt sich aus ihrer Größe und dem 
Abstand ihres Schwerpunktes vom Immissionsort. Sie ist unter ausschließlicher Berück-
sichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfung (= Abstandsminderung) wie folgt 
zu berechnen, wobei die Teilfläche in ausreichend kleine Flächenelemente zu zerlegen 
ist: 

∆��,� = −10 lg � 
 ��4���,�� �
�

 �� 

sk,j =  Abstand des Immissionsorts vom Schwerpunkt des Flächenelements in m 

∑ ��� = �� = Flächengröße der Teilfläche in m². 
 

Wenn die größte Ausdehnung einer Teilfläche i nicht größer als 0,5si,j ist, kann ∆Li,j nach 
Gleichung (3) der DIN wie folgt berechnet werden: 

∆��,� = −10 lg � ��
����,� !  �� mit 

si,j = Abstand des Immissionsortes vom Schwerpunkt der Teilfläche in m 
Si = Flächengröße der Teilfläche in m2. 

Öffentliche Verkehrsflächen, Grünflächen, allgemein Flächen, für die eine gewerbliche 
Nutzung ausgeschlossen ist, sind nach Kapitel 4.3 der DIN 45691:2006-12 von der Kon-
tingentierung auszunehmen. 
 
Zusatzkontingente für einzelne Richtungssektoren: 
Innerhalb des Bebauungsplangebietes werden ein Bezugspunkt und von diesem ausge-
hend ein oder mehrere Richtungssektoren k festgelegt. Für jeden wird ein Zusatzkontin-
gent LEK,zus,k so bestimmt, dass für alle untersuchten Immissionsorte j in dem Sektor k 
folgende Gleichung erfüllt ist: 

�"#,$%�,� ≤ �'(,� − 10 lg � 10),*((,-,�.∆(�,�)
�

 �� 
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Die Zusatzkontingente sind auf ganze Dezibel abzurunden. 
Im Bebauungsplan sind außer den Teilflächen auch der Bezugspunkt und die von ihm 
ausgehenden Strahlen darzustellen, die die Sektoren begrenzen. Die Sektoren sind zu 
bezeichnen. 
 

5.6.1. Hinweis zur Kontingentierung  

Die im Plangebiet ausgewiesene Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung 
„Bauhof“ unterliegt keiner zwingenden Kontingentierung gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO. Hin-
tergrund ist, dass Gemeinbedarfsflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB nicht dem freien 
Wettbewerb unterliegen und keiner Gliederung nach Art der baulichen Nutzung im Sinne 
der Baunutzungsverordnung zugeordnet werden müssen. 
 
Unabhängig davon kann es aus städtebaulichen oder immissionsschutzrechtlichen Grün-
den sinnvoll sein, auch für Gemeinbedarfsflächen Lärmemissionsbegrenzungen oder 
Richtwerte festzusetzen, um Nutzungskonflikte mit angrenzenden schutzbedürftigen Be-
reichen zu vermeiden. Eine solche Festsetzung erfolgt jedoch nicht auf Grundlage des § 1 
Abs. 4 BauNVO, sondern kann gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB getroffen werden. 
 
 
Im vorliegenden Fall werden für die Gemeinbedarfsfläche jedoch entsprechende Emissi-
onskontingente nach der DIN 45691:2006-12 /19/ ermittelt, um planerisch freiwillig das 
Lärmemissionsniveau im Plangebiet gesamtverträglich zu steuern und Konflikte mit 
schutzbedürftigen Nutzungen in der Umgebung zu vermeiden. 
 

5.7. Schallschutzmaßnahmen - Allgemein 

Durch Schallschutzmaßnahmen sollen möglichst deutliche Pegelminderungen an den Im-
missionsorten erreicht werden. Grundsätzlich werden aktive, bauliche und passive Schall-
schutzmaßnahmen unterschieden.  
 
Aktive Schallschutzmaßnahmen wie z.B. ein Lärmschutzwall, eine Lärmschutzwand oder 
eine Kombination von beiden, schirmen Lärm möglichst quellnah ab und sind anderen 
Schallschutzmaßnahmen vorzuziehen. Falls aktive Schallschutzmaßnahmen nicht möglich 
oder nicht ausreichend sind, sind bauliche Schallschutzmaßnahmen vorzusehen.  
 
Unter baulichen Schallschutzmaßnahmen ist z. B. eine Orientierung der Wohn- bzw. 
Schlaf- und Ruheräume zur Lärm abgewandten Seite zu verstehen (s. Punkt 3.16 in /16/ 
DIN 4109:2018-01 „Schutzbedürftige Räume“ bzw. Anmerkung 1 in der DIN 4109/11.89 
/15/). 
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In den Fällen, in denen trotz Realisierung von aktiven und baulichen Schallschutzmaß-
nahmen eine Überschreitung der Orientierungswerte des Beiblatts 1 der DIN 18005 /3/ 
verbleibt, sind passive Schallschutzmaßnahmen (z. B. Schallschutzfenster, verglaste Bal-
kone, Wintergärten) vorzusehen. 
 
Passive Schallschutzmaßnahmen sind meist nur in Verbindung mit mechanischen Zuluft-
einrichtungen wirksam, da nach dem Beiblatt 1 der DIN 18005 /3/ bei Beurteilungspegeln 
über 45 dB(A) selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster ein ungestörter Schlaf häufig 
nicht mehr möglich ist. Nach der VDI 2719 /21/ sind für „Räume, in denen aufgrund ihrer 
Nutzung (z.B. Schlafräume) eine Stoßlüftung nicht möglich ist“ zusätzliche Lüftungsein-
richtungen bei einem Außengeräuschpegel Lm > 50 dB(A) erforderlich.  
 
Um auch eine ausreichende Belüftung von Räumen sicherzustellen ist es beispielsweise 
sinnvoll, an lärmbelasteten Fassaden Wintergärten bzw. verglaste Balkone als passiven 
Schallschutz vorzusehen. Eine Nutzung solcher „Schallschleusen“ als Aufenthaltsräume 
im Sinne der BayBO darf jedoch nicht möglich sein.  
 
Bei der Auswahl von Fenstern/Fenstertüren ist nicht die Schallschutzklasse der Fenster 
ausschlaggebend, sondern das bewertete Bauschalldämmmaß R’w des jeweiligen, am Bau 
funktionsfähig eingebauten Fensters unter Berücksichtigung von Vorhaltemaßen für den 
Prüfstand. Die Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr sind zu beachten. Hiermit kann be-
reits in der Planung ganz gezielt auf die jeweilige Lärmsituation eingegangen werden. 
 

Hinweis: Im Bereich Gewerbelärm sind passive Schallschutzmaßnahmen in Form von 
Schallschutzfenstern nicht zulässig, da hier nach TA Lärm im Beschwerdefall 0,5m vor 
dem geöffneten Fenster eines im Sinne der DIN 4109-1/11.89 schützenswerten Raumes 
gemessen wird.  
 
Zur Hörbarkeit von Schallpegeldifferenzen: 
Für das menschliche Lautstärkeempfinden wurde allgemein festgestellt, dass:  
- 1 dB(A) Unterschied im direkten Vergleich gerade noch wahrnehmbar ist, 
- 3 dB(A) Unterschied wahrnehmbar sind, 
- 10 dB(A) Unterschied als doppelt so laut (oder halb so laut) empfunden werden 
 

5.8. Anforderungen an den Schallschutz nach DIN 4109:2018-01 

Die in Bayern seit 01.04.2021 bautechnisch eingeführte DIN 4109-1:2018-01 „Schall-
schutz im Hochbau“ /16/ gilt u.a. zum Schutz von schutzbedürftigen Räumen gegen Au-
ßenlärm wie Verkehrslärm und Lärm aus Gewerbe- und Industriebetrieben, die in der 
Regel baulich nicht mit den Aufenthaltsräumen verbunden sind. 
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Schutzbedürftige Räume sind:  

• Wohnräume, einschließlich Wohndielen und Wohnküchen; 
• Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten; 
• Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien; 
• Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen; 
• Büroräume; 
• Praxisräume, Sitzungsräume und ähnliche Arbeitsräume. 
 
Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau‐Schalldämm‐Maße R′w,ges der Au-
ßenbauteile von schutzbedürftigen Räumen ergibt sich unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Raumarten nach folgender Gleichung:  
 

R′w,ges = La – KRaumart  
 

Dabei ist: 
KRaumart = 25 dB  für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;  
KRaumart = 30 dB  für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in  
 Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches;  
KRaumart = 35 dB  für Büroräume und Ähnliches;  
La   der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01 nach Kapitel 4.4.5.  

 

Mindestens einzuhalten sind:  
R′w,ges = 35 dB   für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;  
R′w,ges = 30 dB  für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in  
 Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches. 

 
Für gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße von R′w,ges > 50 dB sind die Anforderun-
gen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 
 
Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau‐Schalldämm‐Maße R′w,ges sind in Abhängig-
keit vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes 
Ss zur Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2:2018-01, Gleichung (32) mit dem 
Korrekturwert KAL nach Gleichung (33) zu korrigieren.  
 
Der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2018-01, nach Kapitel 4.4.5 ergibt 
sich für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) sowie 
für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) plus Zu-
schlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung (größeres Schutzbe-
dürfnis in der Nacht); dies gilt für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden 
können. Entscheidend ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, die die höhere Anfor-
derung ergibt. Maßgebliche Lärmquellen sind Straßen-, Schienen-, Luft-, Wasserverkehr 
und Industrie/Gewerbe. 
 
Für die Bestimmung des „maßgeblichen Außenlärmpegels“ bei Verkehrslärm (Straßen und 
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Schiene) sind dem jeweiligen Beurteilungspegel 3 dB(A) hinzuzurechnen. Beträgt die Dif-
ferenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt 
sich der maßgebliche Außenlärmpegel aus einem 3 dB(A) erhöhten Nacht-Beurteilungs-
pegel zum Schutz des Nachtschlafes sowie einem Zuschlag von 10 dB(A). 
 
Nach Kapitel 4.4.5.3 der DIN 4109-2:2018-01 gilt für den Schienenverkehr Folgendes: 

- Aufgrund der Frequenzzusammensetzung von Schienenverkehrsgeräuschen in 
Verbindung mit dem Frequenzspektrum der Schalldämm-Maße von Außenbautei-
len ist der Beurteilungspegel pauschal um 5 dB zu mindern.  

 
Für die Bestimmung des „maßgeblichen Außenlärmpegels“ bei Gewerbe- und Industrie-
anlagen ist gemäß Punkt 4.4.5.6 (DIN 4109:2018-01, Teil 2: Rechnerische Nachweise zur 
Erfüllung der Anforderungen) 3 dB(A) dem nach TA Lärm, für die jeweilige Gebietskate-
gorie, angegebenen Tag-Immissionsrichtwert hinzuzurechnen.  
 
Besteht im Einzelfall eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm, dann 
sollte der tatsächliche Beurteilungspegel bestimmt und zur Ermittlung des maßgeblichen 
Außenlärmpegels 3 dB(A) addiert werden.  
 
Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 
10 dB(A), so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel aus einem 3 dB(A) erhöhten 
Nacht-Beurteilungspegel zum Schutz des Nachtschlafes sowie einem Zuschlag von 
10 dB(A). 
 
Rührt die Geräuschbelastung von mehreren (gleich- oder verschiedenartigen) Quellen 
her, so berechnet sich der resultierende Außenlärmpegel La,res, jeweils getrennt für Tag 
und Nacht, aus den einzelnen maßgeblichen Außenlärmpegeln La,i nach folgender Glei-
chung 

 
Im Sinne einer Vereinfachung werden dabei unterschiedliche Definitionen der einzelnen 
maßgeblichen Außenlärmpegel in Kauf genommen.  
 
Die Addition von 3 dB(A) darf nur einmal erfolgen, d. h. auf den Summenpegel. 
 
Hinweis zur BayBO – BayTB (Februar 2025)  
 

 
  



Ingenieurbüro Kottermair GmbH 9219.1/2025-RK 

 Seite 38 von 90 

6. Beurteilung  

6.1. Allgemeines  

Verkehrslärm:  
Der Beurteilungspegel für Schienenwege wird gemäß Anlage 2 der 16. BImSchV /4/ be-
rechnet. Die Beurteilung des Verkehrslärms erfolgt nach DIN 18005 /3/ sowie der 16. 
BImSchV. Die Berechnungen erfolgen unter Verwendung des digitalen Geländemodells. 
 
Emissionskontingentierung: 
Die Berechnung der möglichen Emissionskontingente für die gewerblichen Bebauungs-
planflächen erfolgt auf Basis der DIN 45691:2016-12 /19/. Die Vorbelastung wird unter 
Berücksichtigung der Bescheide /27/ und /28/ ebenfalls nach dieser Norm ermittelt – 
jedoch ohne Einbeziehung des Geländemodells. Bei der Berechnung ist die Immissionsor-
thöhe gleich der Emissionshöhe und wird hier mit 0 Meter berücksichtigt. 
 
Sport- und Freizeitlärm: 
Die Berechnungen für die Ballsporthalle und den Volksfestplatz basieren auf den Rechen-
regeln der VDI 2714 /22/ und VDI 2720 Blatt 1 /23/, in Verbindung mit der Sportanlagen-
lärmschutzverordnung (18. BImSchV) /6/. Geräuschimmissionen von Freizeitanlagen sind 
gemäß LfU in Bayern wie die von Sportanlagen zu beurteilen. Bei nicht eindeutig definier-
baren Parametern wurden die Annahmen konservativ getroffen, sodass die Ergebnisse 
tendenziell höhere Immissionswerte liefern und somit auf der sicheren Seite liegen. 
 

6.1.1. Berechnungssoftware 

Unter Verwendung des EDV-Programms SoundPLAN 9.1 /26/ wird für die Verkehrslärm-
berechnung (Schiene) sowie für die Berechnungen zum Sport- und Freizeitlärm ein digi-
tales Geländemodell für die Schallausbreitung erzeugt (s. Kapitel 3.1). Die Schienenwege 
sowie die relevanten Schallquellen werden in das Geländemodell integriert bzw. einge-
rechnet. 
 

6.1.2. Grundsätzliche Aussagen über die Mess- und Prognoseunsicherheit 

Unsere Konformitätsaussagen im Immissionsrichtwertbereich werden ohne Berücksichti-
gung der Mess- bzw. Prognoseunsicherheit getroffen. 

Messunsicherheit 
Die Messunsicherheit ist von der Güte der verwendeten Prüfmittel und insbesondere von 
der Durchführung vor Ort abhängig. Zur Minimierung von Fehlerquellen werden: 

 ausschließlich Schallpegelmesser der Genauigkeitsklasse 1 nach DIN EN 60651, 
DIN EN 60804 und DIN 45657 mit einer Toleranz von ± 0,7 dB verwendet. Dies 
garantieren auch die entsprechenden Eichscheine. 
Bei (Abnahme-) Messungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz werden 
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grundsätzlich nur geeichte Schallpegelmesser eingesetzt. 
Mit Verweis auf DIN 45645-1, Ziffer 8 kann im Normalfall bei einem Vertrauensni-
veau von 0,8 mit einer Messunsicherheit bei Klasse 1 Geräten von ± 1 dB gerech-
net werden. 
Die Pegelkonstanz der verwendeten Kalibratoren der Klasse 1 nach DIN EN 60942 
kann mit ± 0,1 dB angegeben werden. 

 bei der Durchführung der Messungen vor Ort die geltenden vorgegebenen Stan-
dards (DIN-Normen, VDI etc.) eingehalten und insbesondere deren (Qualitäts-) 
Anforderungen eingehalten. 

Die Gesamtmessunsicherheit liegt somit bei höchstens ± 1 dB. 
Sofern geltende Standards wie z.B. die DIN EN ISO 3744 konkrete Verfahren zur Messun-
sicherheit vorgeben, werden diese angewandt. 
Um den bestimmungsgemäßen Betrieb genauer zu verifizieren, werden im Vorfeld von 
schalltechnischen Messungen Genehmigungsbescheid(e) gesichtet und die Messplanung 
mit Betreiber und Genehmigungsbehörde abgestimmt. Damit, und in Verbindung mit der 
entsprechenden langjährigen Erfahrung der Messstellenleitung, können fundiertes Vor-
wissen und eine gute Übersicht über den Anlagenbetrieb gewonnen werden. Ebenso wer-
den vor Messbeginn Informationen über die wesentlichen Bedingungen der Messsituation 
durch eine Betriebsbegehung mit den Firmenverantwortlichen eingeholt.  
Um Ungereimtheiten oder dem Vorwurf der Parteilichkeit zu begegnen, werden im Ein-
zelfall auch ohne Kenntnis bzw. Information des Betreibers am Messtag stichprobenartig 
zusätzliche Messungen vorgenommen oder der Anlagenbetrieb über die eigentliche Mess-
aufgabe hinaus beobachtet. 
 
Prognoseunsicherheit 
Die Genauigkeit ist abhängig von u. a. den zugrunde gelegten Eingangsdaten (Schallleis-
tungspegel, Vermessungsamtdaten etc.). Zur Minimierung von Fehlerquellen werden: 

 digitale Flurkarten (DFK) sowie ein digitales Geländemodell (DGM) über die (Bay-
erische) Vermessungsverwaltung bezogen zumindest aber vom Planer in digitaler 
Form (dxf-Format) angefordert. 

 
 softwarebasierte Prognosemodelle erstellt. Hierzu wird auf den SoundPLAN-Mana-

ger der Braunstein + Berndt GmbH, 71522 Backnang zurückgegriffen. Eine Kon-
formitätserklärung des Softwareentwicklers nach DIN 45687:2006-05 - Software-
Erzeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmissionen im Freien - Qualitätsanfor-
derungen und Prüfbestimmungen - liegt vor. 

 für die schalltechnischen Eingangsdaten Schallleistungspegel aus Literatur und 
Fachstudien und/oder Herstellerangaben und/oder eigenen Messungen herange-
zogen. Diese Daten sind hinreichend empirisch und/oder durch eine Vielzahl von 
Einzelereignissen verifiziert und/oder von renommierten Institutionen verfasst. 

 
Für die Schallausbreitungsrechnung verweist die TA Lärm auf die Regelungen der DIN 
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ISO 9613-2, die einem Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 entspricht. In Tabelle 5 gibt 
die DIN ISO 9613-2 eine geschätzte Genauigkeit von höchstens ± 3 dB an, was bei einem 
Vertrauensintervall von 95 % einer Standardabweichung von 1,5 dB entspricht. 
 
Die Beurteilungspegel werden für den jeweils ungünstigsten Betriebszustand – Maximal-
auslastung, Voll- und Parallelbetrieb, maximale Einwirkzeit (24h) usw. – ermittelt. Eine 
gegebenenfalls Prognoseunsicherheit nach oben hin ist dadurch hinreichend kompensiert, 
so dass die Ergebnisse auf der sicheren Seite liegen. 
 

7. Umliegende Geräuschemittenten bzw. Nutzungen (Sport/Freizeit) 

7.1. Lärmimmissionen „Volksfestplatzbetrieb“  

Gemäß den Angaben des Marktes Gaimersheim /32/, vertreten durch Herrn Vogel, wird 
der Volksfestplatz jährlich an vier Tagen für Volksfestveranstaltungen genutzt. Zusätzlich 
gastiert dort etwa alle zwei Jahre ein Zirkus. In den letzten drei Jahren kam eine weitere 
Nutzung hinzu: jeweils zwei Tage im September findet ein Festival der evangelischen 
Jugend statt. Laut vorliegender Veranstaltungserlaubnis (siehe Anlage 7) ist das Veran-
staltungsende auf 22.00 Uhr festgelegt, sodass keine Nachtnutzung vorgesehen ist. 
 
Hinsichtlich der berücksichtigten Nutzung als Volksfestplatz/Rummelplätze, ist ein Zirkus 
aus schalltechnischer Sicht als untergeordnet zu betrachten. Für den Volksfestplatz wird 
entsprechend den Ausgangsdaten in der Freizeitlärmrichtlinie /25/ ein Grundschallleis-
tungspegel von 71 dB(A) pro m² berücksichtigt. Weiter ist die Flächengröße mit + 10 log 
(Fläche) einzubeziehen, die hier bei ca. 9.000 m² liegt.  
 
Für die Nutzung als Volksfestplatz wird gemäß den Ausgangsdaten der Freizeitlärmricht-
linie /25/ ein Grundschallleistungspegel von 71 dB(A) pro m² angesetzt. Unter Berück-
sichtigung der Platzgröße von ca. 9.000 m² ergibt sich ein aufgerundeter Gesamtschall-
leistungspegel von: 
 �01 = 71 dB(A) + 10 ⋅ log*)(9.000 m�) = 111 dB(A) 
 

Die Emissionshöhe wird mit 3 m über Gelände angenommen. Die tägliche Nutzungszeit 
wurde in Abstimmung mit dem Markt Gaimersheim /32/ auf den Zeitraum von 11.00 Uhr 
bis 23.00 Uhr festgelegt. 
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7.2. Lärmimmissionen „Ballsporthalle“  

7.2.1. Geräuschemissionen Stellplatz  

Nach Anhang 1 der 18. BImSchV /6/ ist der Mittelungspegel der Geräusche, die von den 
der Anlage zuzurechnenden Parkflächen ausgehen, nach den Richtlinien für den Lärm-
schutz an Straßen - Ausgabe 1990 - RLS-90 /7/ zu berechnen. Der Beurteilungspegel für 
den Verkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen ist nach /6/ ebenfalls gemäß der Richtlinie 
RLS-90 zu berechnen. Der Emissionspegel berechnet sich wie folgt: 
 

L’m,E = 37 + 10 log (N*n) + DP 
 

mit: 
N = Anzahl der Fahrbewegungen je Stellplatz und Stunde 
n = Anzahl der Stellplätze auf der Parkfläche bzw. Teilfläche 
Dp = Zuschlag für unterschiedliche Parkplatztypen, für Pkw = 0 dB 

 
Nach Angaben des Marktes Gaimersheim /32/ ist gemäß aktuellem Hallenbelegungsplan 

ein Betrieb zur Tageszeit von 14.00 Uhr bis 
22.00 Uhr vorgesehen. An Wochenenden kann 
die Nutzung bereits am Vormittag beginnen. 
Nach 22.00 Uhr können vereinzelt noch geringe 
Abfahrtsbewegungen auftreten, sodass auch zu 
dieser Zeit kurzzeitig Geräuschimmissionen ge-
geben sein können. 
 
Für den zu betrachtenden Parkplatz, mit nach 
vorliegender Planzeichnung ca. 63 Stellplätzen, 
wird im Sinne einer Maximalbetrachtung zur Ta-
geszeit mit einer Bewegung pro Stellplatz 
Stunde über alle Nutzungszeiten der Sportan-
lage gerechnet.  

 
Zur Nachtzeit (lauteste Nachtstunde) werden noch 50 % berücksichtigt. Die daraus re-
sultierenden Ausgangsdaten sowie die berechneten Emissionspegel LmE sind in der ne-
benstehenden grafischen Darstellung als Grundlage der schalltechnischen Bewertung auf-
geführt. 
 
Hinweis: 
Gemäß der 18. BImSchV/2017 ist für den mit der Sportanlage verbundenen Verkehrslärm die RLS-90 (mit 
16. BImSchV) maßgeblich. Diese kennt jedoch nur eine durchgehende Beurteilungszeit Tag (6-22 Uhr = 
16 Stunden) und Nacht (22-6 Uhr = 8 Stunden). Eine stundenbezogene Nutzung, wie sie an Sportanlagen 
gegeben ist, ist bei Verkehrslärm nicht vorgesehen; ebenso keine Spitzenpegel und keine Unterscheidung 
zwischen „Tag/Nacht“ an Werktagen und Sonn- und Feiertagen. 
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Für die Fahrbewegungen zum Stellplatz auf der öffentlichen Straße ergeben sich auf 
Grundlage der beschriebenen Annahmen 
die in der nebenstehenden Grafik darge-
stellten Ausgangsdaten. Die Abstrahlhöhe 
der Pkw-Geräusche wurde mit 0,5 m über 
Geländeoberkante angesetzt. Die Fahrge-
schwindigkeit beträgt 30 km/h. Für die as-
phaltierte Fahrspur ist kein Zuschlag für die 
Fahrbahnoberfläche (DStrO) anzusetzen. 
Ein möglicher Steigungszuschlag wurde 
anhand der Koordinaten geprüft; es liegt 
eine ebene Fahrbahn vor. 
 
Die für die Straße daraus resultierenden 
Emissionspegel LmE betragen zur Tageszeit 
46,54 dB(A) und zur Nachtzeit 43,53 dB(A). 
Diese Werte bilden die Grundlage für die 

schalltechnische Bewertung und sind in der nebenstehenden grafischen Darstellung dar-
gestellt. 
 

7.2.2. Geräuschemissionen Personen  

Zur Bewertung der zusätzlichen Geräuschimmissionen durch Personen im Bereich des 
Stellplatzes wird die Grundgleichung aus der VDI 3770 /24/ herangezogen. 
 

LWA = LWA,1S  + 10 log n + 10 log (k/100%) 

LWA =  Gesamter Schallleistungspegel  
LWA,1S =  Schallleistungspegel eines Sprechers: hier 65 dB(A) für „normales Sprechen“ nach /24/  
N  =  Anzahl der Personen: hier 30 Personen dauerhaft pro Stunde (Maximalbetrachtung) 
k =  Anzahl der Personen, die sich max. gleichzeitig unterhalten können in Prozent. Wenn eine Person spricht 

und mindestens eine Person zuhört, ist von maximal k = 50 % auszugehen. 
 

Der weiter zu berücksichtigende Impulszuschlag wird nach der Gl. 20 der VDI 3770 be-
stimmt. 

∆ L = 9,5 dB – 4,5 x log (n) in dB 
n =  Anzahl der gleichzeitig sprechenden Personen: hier 15 
Der Zuschlag für die Impulshaltigkeit ist von der Anzahl der Personen abhängig, wobei der Zuschlag umso höher 
wird, je kleiner die Personengruppe ist.  
 

Somit ergibt sich ein Schallleitungspegel von 76,8 dB(A) und ein Impulszuschlag von 
4,2 dB(A). Die anlagenbezogene Flächenschallquelle wird über den gesamten Stellplatz 
in einer Emissionshöhe von 1,6 Metern über Gelände berücksichtigt – entsprechend der 
typischen Gesprächshöhe im Stehen.  
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Die Einwirkzeit ist von 10.00 Uhr bis 23.00 Uhr angesetzt. Der Maximalpegel LWA,max wird 
nach /24/ mit 95 dB(A) für ein „rufen sehr laut“ angesetzt.  
 
In der zugehörigen grafischen Anlage 3.1 ist die Quelle als Flächenschallquelle mit der 
Bezeichnung „Personen-Außenbereich“ dargestellt und in den maßgeblichen Ergebnista-
bellen entsprechend gekennzeichnet. 
 

8. Geräuschkontingentierung  

8.1. Festlegen der Gesamtimmissionsrichtwerte (LGI) 

Gemäß DIN 45691:2006-12 /19/ sind zunächst für alle schutzbedürftigen Gebiete in der 
Umgebung des Bebauungsplangebietes die Gesamtimmissionsrichtwerte festzulegen. 
Diese dürfen in der Regel nicht höher sein als die Immissionsrichtwerte gemäß  
TA Lärm /9/ bzw. die schalltechnischen Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005 
/3/. 
 

8.2. Festlegen der Planwerte (LPI) 

Ist ein Immissionsort nicht bereits vorbelastet, entspricht der Planwert dem Ge-
samtimmissionsrichtwert für das Gebiet, in dem er liegt. Liegt hingegen eine Vorbelastung 
vor, ist zunächst der entsprechende Vorbelastungspegel (Lvor) zu ermitteln. Anschließend 
wird der Planwert berechnet und auf volle Dezibel gerundet. 
 
Eine Vorbelastung der Immissionsorte besteht und wird entsprechend berücksichtigt. 
 

8.3. Bestimmung der Vorbelastung  

Die Vorbelastung ergibt sich hier durch die außerhalb des Bebauungsplangebietes lie-
gende Gewerbefläche des Lidl-Marktes (s. Kapitel 8.3.1). 
 
Die Fläche des Netto-Marktes wird in den Bebauungsplan integriert. Gemäß den Festset-
zungen des Genehmigungsbescheides wird dieser Fläche ein entsprechendes Emissions-
kontingent zugewiesen, um die Anforderungen der Festsetzungen zu erfüllen (s. Kapitel 
8.3.2). 
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8.3.1. Vorbelastung Firma Lidl, Fl.Nr. 1120/1  

Für den oben genannten Betrieb liegt der Genehmigungsbescheid /27/ vom 29.07.2003 
vor, der ursprünglich für 
den damaligen Plus-Markt 
ausgestellt wurde. Darin 
sind unter anderem Anfor-
derungen zum Immissions-
schutz festgelegt, die im 
Folgenden auszugsweise 
dargestellt und bewertet 
werden. 
 
Zur Einhaltung der redu-
zierten Immissionsricht-
werte, die am nächstgele-
genen Wohnhaus nicht 
überschritten werden dür-
fen, wird eine Rückrech-

nung gemäß DIN 45691:2006-12 durchgeführt. Dabei wird die gesamte Grundstücksflä-
che mit einem sogenannten Emissionskontingent belegt. Dieses Kontingent beschreibt 
den maximal zulässigen Schallleistungspegel pro Quadratmeter, sodass sich an den rele-
vanten Immissionsorten die geforderten Richtwerte einstellen. 
 
Für die schalltechnische Prüfung wurden insgesamt sieben Immissionsorte (IO1 bis IO7) 
festgelegt. Diese dienen sowohl der Bewertung der aktuellen Situation als auch der spä-
teren Kontingentierung der Bebauungsplanflächen. Gemäß dem Flächennutzungsplan 
sind die Immissionsorte IO1 bis IO5 einem allgemeinen Wohngebiet (WA) zugeordnet, 
während IO6 und IO7 einem Mischgebiet (MI) zugeordnet sind.  
 
Nachfolgend ist die schalltechnische Situation dargestellt (nicht Maßstabsgerecht). 
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Wie aus der Grafik ersichtlich wird am IO3 der Wert von tags 50 dB(A) und nachts 
35 dB(A) erreicht, wobei ein Emissionskontingent Tag / Nacht von 60/45 dB(A)/m² be-
rücksichtigt werden kann. 
 
Die Ausgangsdaten mit Schallquelle sind in der Anlage 4.2 beinhaltet. 
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8.3.2. Vorberechnung Firma Netto, Fl.Nr. 1258 (Tfl.) 

Für den oben genannten Betrieb liegt uns der Genehmigungsbescheid /28/ vom 
19.05.1992 mit Ände-
rungsbescheid vom 
15.07.2004 vor. Darin 
sind unter anderem 
Anforderungen zum 

Immissionsschutz 
festgelegt, die im Fol-
genden auszugsweise 
dargestellt und be-
wertet werden. 
 
Zur Einhaltung der re-
duzierten Immissions-
richtwerte, die im 
nördlich angrenzen-
den Allgemeinen 

Wohngebiet (WA) nicht überschritten werden dürfen, wird eine Rückrechnung gemäß 
DIN 45691:2006-12 durchgeführt. Dabei wird die gesamte Grundstücksfläche mit einem 
sogenannten Emissionskontingent belegt. Dieses Kontingent beschreibt den maximal zu-
lässigen Schallleistungspegel pro Quadratmeter, sodass sich am nächstgelegenen Immis-
sionsort im WA die geforderten Richtwerte einstellen. Für die schalltechnische Prüfung 
wurden auch hier die im Kapitel 0 bereits genannten sieben Immissionsorte (IO1 bis IO7) 
berücksichtigt.  
 
Nachfolgend ist die schalltechnische Situation dargestellt (nicht Maßstabsgerecht). 
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Wie aus der Grafik ersichtlich wird am IO4 und IO5 der Wert von tags 50 dB(A) und 
nachts 35 dB(A) erreicht, wobei ein Emissionskontingent Tag / Nacht von 
58/43 dB(A)/m² berücksichtigt werden kann. 
 
Diese Emissionskontingente müssen in Bezug zum Bescheid der zukünftigen Teilfläche 
des geplanten Bebauungsplanes zugewiesen werden (s. Kontingentierung im Kapitel 
8.3.4.).  
 

8.3.3. Gesamtvorbelastung und Planwerte 

Da die Fläche des Netto-Marktes in den Bebauungsplan integriert wird, ergibt sich die 
Vorbelastung ausschließlich durch die außenliegende Fläche des Lidl-Marktes. Wie die 
Ergebnisse in Kapitel 8.3.1 sowie in Anlage 4.1 zeigen, liegen an den Immissionsorten 
IO6 und IO7 Beurteilungspegel vor, die sowohl tagsüber als auch nachts mindestens 15 
dB(A) unter den jeweiligen Immissionsrichtwerten liegen. Damit ist an diesen Immission-
sorten das Irrelevanzkriterium gemäß DIN 45691:2006-12 /19/ erfüllt. Eine Vorbelastung 
wird daher an diesen Punkten nicht berücksichtigt. Folglich entsprechen die Planwerte LPI 
an diesen Immissionsorten den Gesamtimmissionsrichtwerten LGI. 
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Für die weiteren Immissionsorte (IO1 bis IO5) werden die berechneten Beurteilungspegel 
nach Anlage 4.1 als Geräuschvorbelastung berücksichtigt. Die entsprechenden Planwerte 
LPI sind im nachfolgenden Kapitel 8.3.4 in der Tabelle 8 und Tabelle 9 ersichtlich sind. 
 

8.3.4. Bestimmung der Emissionskontingente LEK 

Die Berechnung der zulässigen Emissionskontingente für die Teilflächen innerhalb des 
geplanten Bebauungsplanes erfolgt mit EDV-Unterstützung durch das Programm Sound-
PLAN /21/, sowie der Richtlinie DIN 45691:2006-12 /19/ unter ausschließlicher Ansetzung 
der geometrischen Ausbreitungsdämpfung (Adiv). Die Kontingentflächen des Bebauungs-
plangebiets wurden für die schalltechnischen Berechnungen mit Emissionskontingenten 
LEK in einer Höhe von 0,0 Meter über Geländeoberkante belegt, wobei die Höhe der Im-
missionsorte nach /19/ der Emissionshöhe entspricht.  
 

In den nachfolgenden Tabellen sind die Gesamtimmissionsrichtwerte LGI und die Plan-
werte LPI aufgeführt. Die Planwerte können, da keine maßgebliche Vorbelastung gegeben 
ist, durch die Emissionskontingente der geplanten Teilflächen hier ausgeschöpft werden.  
 
In den Tabellen ist weiter noch das mögliche Zusatzkontingent LEK,zus (Zeile „Unterschrei-
tung“) an den relevanten Immissionsorten aufgezeigt, um die Planwerte zu erhalten. Da-
bei ist zu beachten, dass die Zusatzkontingente auf ganze Dezibel abzurunden sind. 
 

Tabelle 8: Kontingentierung für den Tageszeitraum  
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Tabelle 9: Kontingentierung für den Nachtzeitraum  

 
 

Die Entfernungsminderung Adiv berechnet sich nach Tabelle 8 und Tabelle 9 aus der Dif-
ferenz von LEK + 10 log (Flächengröße der Teilfläche) und dem Teilpegel am jeweiligen 
Immissionsort.  
 
Tabelle 10: Entfernungsminderung Adiv 

 

 

8.3.5. Zusatzkontingente für einzelne Richtungssektoren 

Wie aus den Tabellen ersichtlich, ergeben sich noch Unterschreitungen der Planwerte an 
den Immissionsorten IO1 und IO2 sowie IO6 und IO7, so dass wir hier entsprechende 
Zusatzkontingente vergeben werden. Dabei ist zu beachten, dass die Zusatzkontingente 
auf ganze Dezibel abzurunden sind. 
 
Zur Definition der vorgeschlagenen Richtungssektoren dient dabei der Bezugspunkt (Re-
ferenzpunkt) mit den entsprechenden Koordinaten (hier: UTM-32 mit Rechtswert (x) und 
Hochwert (Y)). Die Richtungssektoren gelten für die aufgeführten Öffnungswinkel mit 
den jeweiligen Zusatzkontingenten LEK,zus,T und LEK,zus,N. Die letztlich realisierbaren Zusatz-
kontingente mit Sektor und Winkel, sowie der Referenzpunkt sind in den nachstehenden 
Tabellen aufgeführt.  
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Tabelle 9: Sektoren mit Zusatzkontingente und Bezugspunkt im UTM-32-System 
  
 
Eine grafische Darstellung der Eingabedaten 
und der Ergebnisse der Kontingentberechnung 
mit den entsprechenden Teilflächen zeigt die 
Anlage 4.4.  
 
 
Die zugehörigen Koordinaten im UTM-32-Sys-
tem sind der Anlage 4.5 zu entnehmen.  
 

 

Anmerkung:  
Bei den vorgeschlagenen, festzusetzenden Emissionskontingenten handelt es sich de 
facto um immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungspegel. Das bedeutet, dass 
ein ansiedelnder Betrieb grundsätzlich auch höhere Schallemissionen erzeugen darf – 
entscheidend ist jedoch, dass an den maßgeblichen Immissionsorten keine höheren Ge-
räuschimmissionen ankommen als den festgesetzten Emissionskontingenten entspre-
chen. Sofern durch geeignete Maßnahmen wie Schallabschirmungen (z. B. Schallschutz-
wände oder Gebäude) oder durch gezielte Schallabstrahlung in unbebaute oder weniger 
schutzbedürftige Bereiche die einwirkende Schallenergie ausreichend reduziert wird, kön-
nen die zulässigen Immissionswerte eingehalten werden. In diesem Fall gelten die im-
missionsschutzrechtlichen Anforderungen des Bebauungsplans als erfüllt. 
 

9. Verkehrslärm  

9.1. Ausgangsdaten Verkehrslärm – Schiene/Bahn  

Für die Berechnungen sind die Abschnitte der Bundesbahnstrecke München–Treuchtlin-
gen von „Gaimersheim bis Eitensheim“ und der Abschnitt von „Ingolstadt Nord bis Gai-
mersheim“ zu berücksichtigen. 
 

  
Abschnitt: Gaimersheim bis Eitensheim Abschnitt: von Ingolstadt Nord bis Gaimersheim 
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Quelle - DB InfraGO AG, Beschreibung: Screenshot aus der interaktiven Karte Infrastrukturregister 

 

Gemäß den Zugverkehrszahlen der DB Netz AG /14/ befahren die Strecke 5501 im Jahr 
2030 (Tag / Nacht) folgende Züge und Mengen 
 
Mengengerüst der Bahnlinie nach /14/  

 
 

 
 

Zu- und Abschläge (Schwellen, Brücken, Bahnübergänge o.ä.) zum Emissionspegel erfol-
gen im Programm /26/ selbst. Die Bahnstrecke ist zweigleisig. Aus diesen Daten ergeben 
sich die in Anlage 5.3 dargestellten Emissionspegel.  
 
Hinweis: 
Bei 2-gleisigen Streckenabschnitten sind die Zugzahlen je zur Hälfte auf die Gleise zu 
verteilen. Bei ungeraden Zugzahlen ist der höhere Anteil auf das bebauungsnächste Gleis 
(hier Gleis 1) zu legen.  
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Anlage 1 Geländemodell und Übersicht zur Situation vor Ort 
Anlage 1.1 Grafik „Digitales Geländemodell“  
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Anlage 2 Ergebnisse zur Berechnung des Volksfestplatzes  
Anlage 2.1 Grafik zur Berechnung der Beurteilungspegel (Konfliktpunkte) 
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Anlage 2.2 Berechnungsergebnis „Schallquellen und Tagesgang“  
Schallquelle 

 

 



Ingenieurbüro Kottermair GmbH 9219.1/2025-RK 

 Seite 55 von 90 

Anlage 2.2 Berechnungsergebnis „Schallquellen und Tagesgang“ 

Tagesgang  
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Anlage 2.3 Rechenlaufinformation 
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Anlage 3 Ergebnisse zur Berechnung der Ballsporthalle  
Anlage 3.1 Grafik zur Berechnung der Beurteilungspegel (Konfliktpunkte) 
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Anlage 3.2 Berechnungsergebnis „Schallquellen“ und Tagesgang“  
Schallquellen 
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Anlage 3.2 Berechnungsergebnis „Schallquellen“ und Tagesgang“  

Tagesgang  

 

 



Ingenieurbüro Kottermair GmbH 9219.1/2025-RK 

 Seite 60 von 90 

Anlage 3.3 Rechenlaufinformation 

 
Seite 3 keine Inhalt   
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Anlage 4 Kontingentierung des Bebauungsplanes  
Anlage 4.1 Ergebnis Vorbelastung (Lidl), Gesamtbeurteilungspegel  
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Anlage 4.2 Ergebnis Vorbelastung, Mittlere Ausbreitung  

 

 
  



Ingenieurbüro Kottermair GmbH 9219.1/2025-RK 

 Seite 63 von 90 

Anlage 4.3 Ergebnis Vorbelastung, Rechenlaufinformationen  
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Anlage 4.4 Situationsgrafik zur Kontingentierung mit B-Planentwurf 
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Anlage 4.5 Koordinaten der Teilflächen  
Flächenschallquelle 
NAME                    =Teilfläche 1 (Netto) 
_____x_____ _____y_____ ___z___ 
  673685.63 5408106.21       0.00 
  673681.18 5408082.94       0.00 
  673614.35 5408091.22       0.00 
  673619.72 5408109.49       0.00 
  673626.18 5408133.60       0.00 
  673634.26 5408165.41       0.00 
  673686.96 5408151.44       0.00 
  673690.12 5408150.12       0.00 
  673692.65 5408147.79       0.00 
  673693.34 5408146.47       0.00 
 
 
 

Flächenschallquelle 
NAME                    =Teilfläche 2 
_____x_____ _____y_____ ___z___ 
  673664.58 5408015.36       0.00 
  673677.16 5408013.70       0.00 
  673678.51 5408023.15       0.00 
  673716.14 5408018.43       0.00 
  673714.50 5408005.31       0.00 
  673713.60 5408000.65       0.00 
  673715.84 5408005.18       0.00 
  673706.45 5407938.92       0.00 
  673696.30 5407942.69       0.00 
  673674.36 5407945.60       0.00 
  673552.50 5407996.68       0.00 
  673504.12 5408017.21       0.00 
  673501.01 5408018.46       0.00 
  673502.53 5408030.65       0.00 
  673502.80 5408035.27       0.00 
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Anlage 5 Bewertung der Verkehrslärm Schiene  
Anlage 5.1 Beurteilungspegel: Bewertung nach der DIN 18005   
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Anlage 5.1 Beurteilungspegel: Bewertung nach der DIN 18005 
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Anlage 5.1 Beurteilungspegel: Bewertung nach der DIN 18005 
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Anlage 5.1 Beurteilungspegel: Bewertung nach der DIN 18005 
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Anlage 5.1 Beurteilungspegel: Bewertung nach der DIN 18005 
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Anlage 5.1 Beurteilungspegel: Bewertung nach der DIN 18005 
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Anlage 5.1 Beurteilungspegel: Bewertung nach der DIN 18005 
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Anlage 5.2 Rechenlaufinformation 
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Anlage 5.3 Eingabedaten / Ausgangsdaten Schiene  

 

 
 

Hinweis: Der Zug Nr. 1 ist lediglich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten angegeben. 
 

Fahrzeug-Kategorien zum Zug / zu den Zügen  
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Anlage 5.4 INr. Zuordnungsnummern für Tabellendarstellungen der Anlagen  
 

Immissionsortnummern zur den Anlagen (INr. Nummern 1 bis 266)  
3 

 

Immissionsortnummern EG 

 

 
Immissionsortnummern 1.OG 
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Anlage 5.4 INr. Zuordnungsnummern für Tabellendarstellungen der Anlagen 

Immissionsortnummern 2.OG 
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Anlage 5.5 Grafik: Bewertung Schiene: für Tag Erdgeschoss 
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Anlage 5.6 Grafik Bewertung Schiene: für Tag 1. Obergeschoss 
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Anlage 5.7 Grafik Bewertung Schiene: für Tag 2. Obergeschoss 
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Anlage 5.8 Grafik Bewertung Schiene: für Nacht Erdgeschoss 
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Anlage 5.9 Grafik Bewertung Schiene: für Nacht 1. Obergeschoss 
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Anlage 5.10 Grafik Bewertung Schiene: für Nacht 2. Obergeschoss 
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Anlage 5.11 Verkehrslärm: Vergleich zum „ORW“ und „IGW“  
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Anlage 5.11 Verkehrslärm: Vergleich zum „ORW“ und „IGW“ 
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Anlage 5.11 Verkehrslärm: Vergleich zum „ORW“ und „IGW“ 
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Anlage 6 Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109:2018 
Anlage 6.1 Maßgebliche Außenlärmpegel: Tabellendarstellung  
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Anlage 6.1 Maßgebliche Außenlärmpegel: Tabellendarstellung 
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Anlage 6.2 Maßgebliche Außenlärmpegel: Grafik höchster Pegelwert 
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Anlage 7 Mitgeltende Unterlagen 
Veranstaltungserlaubnis „evangelische Jugend“ 
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Anlage 7 Mitgeltende Unterlagen 

Planungsunterlage Bebauungsplan nach /30/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planungsunterlage zur Straßenplanung nach /31/ 


